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OLG Homm v.7.6.1989 -25U168/88

OLG Korlsruhe v.20.12.1990 - 2 Ws 265/89
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OLG Korlsruhe v. 16.10.1991 - I U 5/91

OLG Köln v. 9.3.1989 - 5 U lll/88

OLG Köln v. 23.1.1991 - 2U 56/90 n.rkr.
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Gl Leitsötze

Treuhönderhoftung / Bouherrenmodell /Aufklörungspflichten

Wird in einem Prospekt für ein Bquherrenmodell mii dem Einverstöndnis der Treuhönder
in seiner die Anlegerinteressen wohrenden Funktion besonders herousgestellt, treffen
ihn weitgehende Prospekthoftungs-, Nochforschungs- und Aufklörungspflichten wie bei-
spielsweise über,

- die Totsoche des Wechsels des Mietgoronten
- die Verflechtung der Funktionströger

- die Totsoche, doß der in der Wirtschoftlichkeitsberechnung zugrundegelegie Steuer-
sotz {hier' 58 0/o) ouf den Anleger nicht zutrifft

- die totsöchlich erwirtschoftete Miete
- die Nichtberücksichtigung des Disogios in der Wirtschqftlichkeitsberechnung

Eine Hoftungsbeschrönkung ouf grobe Fohrlössigkeit verstö0t in diesem Foll gegen
$ 9 Abs. 2 AGBG, do sie die Erreichung des Vertrogszwecks geföhrdet.

{OLG Köln, Urt.v. 23.l. l99l - 2 U 56/90 n. rkr., RPK U 1.075/911

Treuhönder/ Umfong der Vollmocht

Eine Vollmocht, die den Treuhönder im Bouherrenmodell ermöchtigt, den Bouherren

,,unter Genehmigung olles bereits Gehondelten . . . uneingeschrönkt in ollen Angelegen-
heiten der Abwicklung . .'.' zu vertreien, ist ols ,,uneingeschrönkte Vollmo chf' zu quolifi-
zieren. Eine Einschrönkung cler Voiimocirt dohingehencj, doß der Treuhönder cien Bou-
herren lediglich im Rohmen des kolkulierten Gesomtoufwondes und nichtgesomtschuld-
nerisch verpf lichten durfte, entfo ltei ousschließl ich lnnenwirkung.
(LG München l, Uri.v. 23.4.1991 - 8 0 20696/901

Prüfungspflichten der Bonk / Wirtschoftsprüfertestot

Eine Bonk, die DM-Anleihen eines oustrolischen Unternehmens on einen privoten
Anleger verkouft, ist zur Nochforschung und Aufklörung über die wirtschoftliche Loge
des Ermittelten nicht verpflichtet, wenn dos Unternehmen von einer ongesehenen Wirt-
schoftsprüfungsgesellschoft geprüft wurdg die ihrerseits einen uneingeschrönkten
Bestötig un gsvermerk erteilt hot.
(AG Honnover; Urt.v. 27.8.1991- 506 C 4532/91- RPK U 1.145/921

Rechtsonwolt / Niederlossungsfreiheit / Zulossung /gegenseitige Anerkennung

Artikel 52 EWG-Vertrog ist dohin ouszulegen, doD die Behörden eines Mitgliedstoots,
bei denen ein Gemeinschoftsongehöriger die Zulossung zum Anwohsberuf beontrogt,
der bereits in seinem Herkunftslond ols Rechisonwolt zugelossen und im erstgenonnten
Mitgliedstoot ols Rechtsbeistond tötig isi, prüfen müssen, inwieweit die Kenntnisse und
Föhigkeiten, die durch dos von dem Betroffenen in seinem Herkunftslond erworbene
Diplom bescheinigt werden, den nqch dem Recht des Aufnqhmestoots vorgeschriebe-
nen Kenntnissen und Föhigkeiten entsprechen; entsprechen diese Diplome einonder nur
teilweise, so können die betreffenden notionolen Behörden von dem Antrogsteller den
Nochweis verlongen, do{J er die fehlenden Kenntnisse und Fahigkeiten erworben hot.

{EuGH, Ur1.v.7.5.1991- Rs. C-340/89-RIW RIW 1991,9461

OVG Nord rhein-Westfolen v. 27. 6.1991 -
3 B lB5B/90 rkr
: stB 1991,402

KG Berlin v.19.12.1990 - 24 U 5932/90
: RPK U 1.070/91

LG Arnsberg v. 20. 6.1991 - 9 I 2/91

LG Homburg v. 31.5.l99l - 302 O ll3/90
: RPK U 1.065/91

LG Honnover v. 24.1.1991 - 19 O 414/90
: SIBK KöIN - MBI I99I, B

LG Korlsruhe v. 7.3. 1990 - 3 O 339/89

LG München I v. 23. 4.1991 - B 0 20696/90

LG München v. 18.12.1991 - 4 0 ll 723/91,

n. rkr.

EGH Hessen v.28.2.1991 - 1 EGH 2/90
: EW|R S 43 BRAO 3/91,461 Rins

BdF Schreiben v. 4.2.1992

-w87-52742-6/92

AG Honnover v.27.8.1991- 506 C 4532/91
: RPK U 1.145/92

EuGH v. 7.5.1991- Rs. C-340/89
: RIW 1991,946
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- Aufklörungspf lichten

- Hoftungsbesch rö nku ng
: grobe Fohrlössigkeit

- Untreue, g 266 SiGB

- Vermögensbetreuungspflicht

- Vollmocht, Umfong d. -
Untreue, $ 266 SIGB

- Gebührenriberhebung, $ 352 SIGB

- Treuhönder

- Vermögensvormund
: Mündelgrundstück

Veriöhrung, $68 StBerG, $51o WPO
- Prospekthoftung

Veriöhrung, $51 BRAO

- Belehrungspflicht ü. Fehler

u. Veriöh run gsvorsch rift, Sekundöronspruch
: Anloß zur Belehrung
: Regreßmondot on Kollegen
: Unken ntnis über Verjöh rungsvorsch rifi

- Veriöhrungsbeginn
: Mondotsende, $ 51 2. Alt. BRAO

Mondoisende, kein Schoden

- Veriöhrungshemmung
: Verhondlung, $ 852 BGB, 3 PfIVG

Verschwiegenheit

- gegenüber Miterben

Versicherungsschutz

- Berufshoftpflicht
: Prömienzohlung

- Serienschoden
: fehlerhofte Prospektprüf ung

Vollmocht

- d. Treuhönders, Umfong

Wohrheitspflicht

- d. Strofuerieidigers

Werbeverbot

- Anwo lts-Suchservice/lnfod iensi

- f. Rechtsonwölte

- Strofuerteidiger

- Werbung

Wirtschoftsberotung

- Mondotsumfong
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Belehrungspflicht des Rechtsonwqlts
- Belehru n gsbed ü rftig keit ?

- Vertrogsgestoltung
(BGH, Urt.v. 6.2.1992 - lX ZR 95191)

92,46
92,71
92,71

Leitsotz:

Ein Rechtsonwolt, dei'on einer Vertrogsgestoltung zur Vermeidung eines
gesetzlichen Verbots mitwirkt, muß seinen Auftroggeber ouf rechiliche
Zweifel und Gefohren, die sich ous der vorgeschlogenen Gestoltung
ergeben, ouch donn hinweisen, wenn diesem dos Verbot ols solches
bekonnt ist.

Leitsötze (d.Verf.)'

Die Kenntnis der Berufsordnung der Arzleist nicht gleichzusetzen mit der
Kenntnis der zivilrechtlichen Risiken von Verstöflen gegen dos Verbot von
Zweitproxen und der Werbung.

Eine Aufklö ru ng/Beleh rung ist entbeh rlich, wen n der Mo ndo nt d ie Risiken

des Geschöfts oderder beobsichtigten rechtlichen Gestoltung kennt und
er diese ouch bei einer Belehrung ouf sich nehmen würde.

Totbestond:

Der Klöger; niedergelossener Arzt in E., nimmt die beklogten, in einer
Sozietöt verbundenen Rechtsonwölte ouf Schodenersotz wegen fehler-
hofter Berotung durch den Bekloglenzul) in Anspruch.

lm Johre 1986 beobsichiigte der Klögel eine GmbH zu gründen, die in K.

bio-medizinische Regenerotion betreiben sollte und in der er selbst tötig
werden wollte. Er bot den Beklogten zu l) um eine Uberprüfung seines
Vorhobens. Dieser entworf einen Gesellschoftsvertrog und ondere,
mit der vorgesehenen Gesellschoftsgründung zusommenhöngende
Vertröge. Dem Klöger und dem Beklogten zu l) wor domols bekonnt, doß
die Berufsordnung fur die Nordrheinischen Arzle die Einrichtung einer
Zweifproxis und Werbung uniersogt. Gemöß dem Vertrogsentwur{ des
Beklogten zu ll wurde die Firmo B,Gesellschoftfur medizinisch-biologische
Regenerotion und Gesundheiisprophyloxe mbH in K. (forton, GmbHl
errichtet. Die Ehefrou des Klögers wurde Geschöftsführerin der GmbH;
sie übernohm die überwiegende Einloge ouf dos Stommkopitol von
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- StbGebV

Kopitolonlogebetrug

- Schutzgesetz,S823 Abs.2 BGB

Kousolitöt

- Berotungsfehler/fehlende Mo ndonteninfo

Konkursverwolter Hoftung d. -
- Hilfskröfte gegen Entgelt

- lnteressenkollision

- Steuerhoftung

Lohnsteuererstotlung

- Finonzierung d. Kreditinstituie
: Mifwirkung d. Loh nsteuerhilfevereins

Lohnsteuerhilfeverein

- Mitwirkung b. d. Vorfinonzierung
d. Lohnsteuer

Miverschulden

- Fristüberwochung

- richtige lnformotionen on StB

: durch Dritte

- Steuererklörung

Niederlossungsfreiheit

- gegenseitige Anerken nung

Notor
- Ehevertrog
: Unporteilichkeit

- Unporteilichkeit
: Sozietöt

- Vermänensvormrrnd'-"-9__
: Mündelgrundstück

Porleiverrot, $ 356 SIGB

- Scheidungsverfohren

Proxisveröußerung

- Gegenstond d. -
- Hoftung f. Altberoter

Prospehhoftung

- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Gutochters

- Rechtswohlklousel

- Schoden
: Befreiung v. Vertrog

- Veriöhrung
:5 68 StBerG

Rechtsonwqlt

- Niederlossungs{reiheit

- Wohrheitspflichi
: d. Strofuerteidigers

- Zulossung
: Verbondstötigkeit
: AG-Vorstond

Rechtsberotung / Rechtsbesorgung

- Erschließungsbeitröge

- Steuerberoter
: Ersch ließungsbeitröge

- d. Wohnungsverwolters IWEGI

Rechtsmitteloufirog

- ohne Auftrogsbestöiigung

Rechtswohlklousel

- Prospekthoftung

Schoden

- Kopitolonloge
: Rückobwicklung

Schuldverzeichnis

- d. StB

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- Johresobschlu0

Sozietöl

- Anwolisnotor
: Unporteilichkeit d. Notors

Stondesrecht

- Beru{shoftpf I ichiversicherun gssch utz

- Berufsverbot

Sleuerberotungsgesetz

- c4,z+.5'
: unmittelborer Zusommenhong

_6Ä
: Steuerberechnun g, Wirtschofts-

berotungs{irmo

- S 33, Hilfeleistung in Steuersochen
: Rechenzentrum

-c57
: Werbeverbot, Anwo ltssuchservice

Steuererklörung

- lnformoiionen d. Mondonten
: fristgerechte -

- Steuerbef reiu n gstotbesto nd

Steuergestohungsberotung

- Mondotsumfong

- Wirtschoftsberotung

Steuerhoftung

- d. Konkursverwolters

Strofuereitelung, $ 258 SIGB

- d. Strofuerteidigers

Slrofzumessung

- Berufsverbot

Telefox

- Funktionsföhigkeit b. Justizbehörde

Testot ls. Bestötigungsvermerk)

- Beweiskroft

- Prüfungspflicht d. Bonk

Treuhönder

- Abtretung d. Einlogeonsprüche

50.000 DM, teilweise treuhönderisch für den Klöger. Der Klöger wor für
die GmbH tötig oufgrund einervom Beklogten zu l)ersireckie sich ouch
ouf die Werbung der GmbH. Die Beklogten erhielten von dieser ein

Honoror.

lm Johre lgBZ leitete die Arztekommer N. gegen den Klöger ein berufs-
gerichtliches Verfohren ein. AuDerdem verklogte die Aztekommer den
Klöger ouf Unterlossung unlouieren Wettbewerbs; nochdem dos Lond-
gericht der Kloge stottgegeben hotte, gob der Klöger eine strofbewehrte
Unterwerfungserklörung ob. Die GmbH stellte im Johre l9BB ihre Tötigkeit

ein.

Aus den Gründen:

t.

L Dos Berufungsgerichtistvon einem Berotungsverirog der Porieien ous-
gegongen, hot iedoch eine PflichVerletzung des Beklogien zu llver-
neint. Es hot ousgeführt' Ausgehend vom unstreitigen Vorbringen und
insbesondere dem Klogevortrog hobe eine besondere Hinweis- und

Berotungspflicht des Beklogten zu l) bezüglich der Prozeßrisiken nicht

bestonden. Schon noch dem Vorbringen des Klögers hobe dos Risiko

der vom Klöger gewollten und vom Beklogten zu 1l vorgeschlogenen
g esel lschoftsrechtl ichen Konstru ktion, m it der d ie sto ndesrechtlichen

Vorschriften hötten umgongen werden sollen, offen zutoge gelegen
und sei dem Klöger und dem Beklogten zu ll bekonni gewesen. Des-

wegen hobe es eines besonderen Hinweises ouf diese Risiken durch

den Bekloglen zu l) nicht bedurft. Noch dem Klogevortrog sei es

olleiniges Ziel des Klögers gewesen, seinen Potientenkreis überseinen
Proxisbereich h i no us zu erweitern. Die vom Beklo gten zu I l entworfenen
und vorgeschlogenen Vertröge hötten lediglich dozu dienen sollen,

einen Sochverholt kunstlich zu schoffen, der dem Klöger die Totigkeit

in einer Zweitproxis ermöglichte. Der Klöger hobe mit diesem

Vorhoben bewußt die gesetzlichen Regeln des örztlichen Stondes-

rechis umgehen wollen. Dos Risiko derAufdeckung dieser Umgehung
und domit des Scheiierns des Umgehungsversuchs sei offenbor ge-

wesen. Die Behouptung des Klögers, er hobe stets on eine legole
Umgehung der berufsrechtlichen Verbote gegloubt, sei eine unsub-

sto ntiierte Schutzbeho u ptung.

Diese Ausführungen holten der rechtlichen Nochprüfung nicht stond.
Dos BerufungsgerichthotdosVorbringen des Klögers,von dem es ous-
gegongen ist und dos im Revisionsverfohren ols richtig zu unterstellen
ist, nichi sochgerechi gewürdigt und deswegen die notwendigen tot-
richterlichen Feststellungen unterlossen ($ 286 ZPOI.
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft I - 5,19921
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Abtretung

- Abtretu n gsverbot, Zweckbind u ng,

S 399 BGB

- d. Steuererstottungsonspruchs
: Belehrungsp{licht d. Stb

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hoftungsbegrenzung, grobe Fohrlössigkeit

- Rechtswohlklousel

Amtspflichverletzung d. FA

- Abweichen v. Steuerrichtlinien

- Prüfung d. eingereichten Belege

Anwoltsnolor

- Sozietöt
: Unporteilichkeit

Arglisteinwond

- gegenüber Veriöhrungseinrede

,Auslalnftsverlrog

- stillschweigender Abschluß
: Bilonz, Stotus

Bonkhoftung

- Prüf u n gspf licht, WP-Testot

Belehrungspflicht d. RA

- fehlende Beleh rungsbedurftlgkeit
: Kenntnis der Berufsordnung
: gesetzliches Verboi

- beschrönkte Erbenhoftung

Belehrungspflicht d. StbMp
- Abtretung Steuererstottungsonspruch

- Befreiungsiotbestond
: vor 15 Johren

Berufsverbol

- Berufsh oftpf lichtversicheru n g

- Schuldnerverzeichnis

-dStB

Betrug

- Gebührenüberhebung, S 352 SIGB

Beweislost

- u nterlossene Aufklörung/Belehrung
: Beweisvermutung

- f. Mondoisumfong

Bilonzerstellung

- Aussogekroft d. Bilonz

- Dritihoftung

- Testot

Buchführungsouftrog

- verspöteie Erstellung

Bundesverfqssungsgerichl

- Anwoltspflichten

Dienstverlrog

- Steuerberotungsverirog

Dritthoftung

- Verschulden b. Vertrogsverho ndlungen

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritfer
: obi. lnteressenloge
: Testot

- vertrogsöhnl. Vertrouenshoftung

Ehescheidung

- Porteiverrot d. RA

- Unporteilichkeii d. Notors

Erbenhoftung, beschrönhe

- Belehrungsp{licht d. RA

Feststellungsldoge

- negotive -
- nichtiger Gesellschofterbeschluß

Freislellungsonspruch

- Einwendungen i. Zohlungsprozeß

- Veriöhrung

Fristenkonlrolle

- Telefox
: Funkiionsföhigkeit

- Uberwochung durch Mondonten

Verdeche Gewinnousschüttung

- Wettbewerbsverbof
: Ubergongsregelung

GmbH

- Joh resobschlu0, Hondelsregisier

- Löschung im HR

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. RA

- Betrug, Untreue

- Gebührenüberhebung, S 352 StgB

Honororonspruch d. Stb

- Anderung der Rechnung

- Einforderborkeit, 5 9 StbGebV
: Gebü h renvorsch riften

: Gegenslondswert

: Klogborkeii
: Zeiigebühr

- Folligkeit, $ Z StbGebV
: Betriebsprüfung

- Gebührenrohmen, $ 1l StbGebV
: Mittelgebi.ihr

- Zohlung e. Teilbetroges

92,54
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92,114

92,77
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92,58
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92,8

92,24

92,63

92, t8

92,9
92,8
92,17
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92,121

92,58

92,41
92,59

92,109
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92,

92,95,
r0l

92,95,
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92,101
92,101

92,44

92,89
92,95

o) Der Klöger hot unter Beweisontritt behouptet: Der Beklogte zu l) hobe
in einem Vortrog ouf einem Arztekongreß dorouf hingewiesen, doß
legol eine örztliche Zweitproxis eingerichtet und dos örztliche Werbe-
verbot umgongen werden könnten. Er - der Klöger - hobe in K. ein

lnstitut gründen wollen, um für Frischzellentheropie genügend Potien-

ten zu gewinnen. Er hobe gemöD seinem Schreiben vom 15.3.1986
den Beklogten zu l) mit der rechtlichen Berotung und dem Entwur{
der notwendigen Vertröge beouftrogt. Zur Umgehung der Berufs-

ordnungsverboie hobe der Beklogte zu l) ihm vorgeschlogen, eine
GmbH mii Sirohmönnern ols Geschöftsführern zu gründen und einen
Vertrog über die örztliche Behondlung der Kunden der GmbH obzu-
schließen. Der Beklogie zu l) hobe ihn nicht ouf dos domitverbundene
große Risiko hingewiesen; er hobe ihm nicht gesogt, doß die Vertröge
ouch onders ousgelegt und deswegen von Gerichten, der Gesund-
heitsoufsicht und der Arztekommer Einwönde erhoben werden
könnten.

Der Beklogtezu ll hobevielmehrerklört, er hobe einen Weg gefunden,
wie mon ohne Verstoß gegen dos Werbeverbot für Arzte und ihre
Residenz- und Prösenzpflicht Potienien werben und gewinnen könne.
Zu diesem Zwecke sei entsprechend den Vorschlögen und Vertrogs-
entwürfen des Beklogten zu 1) vorgegongen worden. Die Vertröge
hötten lediglich dozu gedient, entsprechend dem Rot und den
Vorschlögen des Beklogten zu ll einen Sochverholt kunstlich zu schof-
fen, der ihm - dem Klöger - die Tötigkeit in einer Zweiiproxis ohne
Verletzung der öztlichen Berufsordnung ermöglichte. Die Beklogten
hötten immer wieder versichert, in diesem Bereich seien sie Experten

und verfügten über besondere Kenntnisse. Wenn der Beklogte zu l)
ihn über dos Risiko oufgeklört höfie, hötte er - der Klöger - die GmbH
nicht gegründet.

b) Do noch ist d ie Verletzu ng einer vertrog lichen H inweis- und Berotu n gs-
pflicht durch den Beklogten zu 1) schlüssig dorgelegt.

Noch fester Rechtsprechung des Bundesgerichtsho{s ist der um eine
Berotung ersuchte Rechtsonwolt zu einer umfossenden und erschöp-
fenden Belehrung seines Auftroggebers verpflichtet, sofern dieser nicht
eindeutig zu erkennen gibt, do0 er des Roies nur in einer bestimmten
Richtung bedorf. DerAnwolt muß den ihm vorgetrogenen Sochverholt
doroufhin prüfen, ob er geeignet ist, den vom Auftroggeber ersfrebten
Erfol g herbeizuf ü h ren. Er hot dem Mondonten dieienigen Schritte onzu-
rqten, die zu dem erstrebten Ziel führen können, und Nochteile für den
Auftroggeberzu verhindern, soweit solche voroussehbor und vermeid-
bqr sind. Dozu hot er dem Auftroggeber den sichersten Weg vorzu-
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schlogen und ihn über mögliche Risiken oufzuklören, domit der Mondont
eine sochgerechte Entscheidung treffen konn; Zweifel und Bedenken,
zu denen die Sochloge Anloß gibt, muß der Anwolt dorlegen und mit

seinem Mondonten erörtern. Er muß seinen Auftroggeber nicht über dos
Vorhondensein,sondern ouch überdos ungeföhre, in etwo obschötzbore
Ausmoß des Risikos unterrichten, weil der Mondoni in der Regel nur
oufgrund einer Einschötzung guch des Risikoumfongs über sein weiteres
Vo rg e h e n e ntsc h eid en ko n n ßGAZ 89, 17 B, 182 ; 97, 372, 376 ; Sen otsu rt. v.

22. 10. 19 87 - lXZRl7 5 / 86, N J W I 98 B, 5 63, 5 66 ; v.l 0. 3. I 98 B - lXZRl?A / 87,

NJW l9BB, 2ll3r v. 28.6.1990 - lX ZR 209 /89, V/M ]990 , 1917, 1920; v.

16.5.1991 - lX ZR 131/90, NJ\lt 1991, 2O79L Eine solche Betehrung konn
qllenfolls dqnn entbehrlich sein, wenn der Rechtsonwqlt erkennt, doß der
Mondont die Risiken des Geschöfts oder der beobsichtigten rechtlichen
Gestoltung kennt und er diese ouch bei einer Belehrung ouf sich nehmen
würde (BGH, Urt.v. 

,l,l.1.1977 
- Vl ZR 261/75, NJW 1977,2073,20741.

Der Klöger hot noch seinem Vorbringen umfossenden und erschöpfen-
den Rechtsrotdes Beklogten zu l) gesuchtfürdie beobsichtigte Gründung
einer GmbH. ln seinem Schreiben vom 15. 3.1986 hot er den Beklogten zu

l) um Uberprüfung seines Vorhobens gebeten. lm Rohmen des Berotungs-
vertroges mußte der Beklogte zu l) den rechtsunkundigen Klöger ouf dos
sich oufdröngende, hohe Risiko hinweisen, doß die geplonte Gesell-
schoftsgründung rechtliche Zweifelsfrogen oufwod die zu Verfohren
gegen den Klöger und onderen Nochteilen führen konnten.

Ein niedergelossenerArzt dort im Rohmen eines lnstituts gewerblich tetig
sein, soweit die Anforderungen, die zur Regelung der Berufsousübung
lArl.l2 Abs. I GG) zulössigerweise oufgestellt sind, nicht beeiniröchtigt
werden (vgl BVerfGE71,162,172 u.71,183,195; BGH, Urt.v.26.4.198q -
l7Rl72/87, NJW 1989,23241. Schon diese Einschrönkung gob hierAnloß
zv Zw eil eln u n d Bed e n ke n, wei I d o s Vo rh o be n g eg e n die B e rufso rd n u n g s -

verbote der Einrichtung einer Zweitproxis und der Werbung verstoßen
konnte, so doß der Klöger mit einem berufsgerichtlichen Verfohren und
einer lnonspruchnohme wegen unlouteren Wettbewerbs ($ I UWG; vgl.
BGHZ2B,54,60; Urt.v. 23.5.]985 - I ZR 3ll83, GRUR 1986, Bl m.w.N.;
Boumboch/Hefermehl, Wettbewerbsrecht 16. Aufl. UWG 5 I Rdnr. 6731+.1

rechnen mußte. Es log ouch die Froge nohe, ob die Ausübung der Heil-
kunde überhoupt ein gesetzlich zulössiger Zweck der geplonten GmbH
sein konnte {$ I GmbHG, S 134 BGB). Nur bei einer vollstöndigen,
eingehenden Unterrichtung über Art und Ausmoß der sich ous der
unsicheren Rechtsloge ergebenden hohen Risiken konnte der Klöger
ohne Rechisirrtum eine eigenveroniwortliche, sochgerechte Entschei-

dung über sein Vorhoben follen.

Grundstücke verfügte, wurde in den Grundstückskoufuertrögen eine

Regelung getroffen, wonoch der Grundstücksverköuferzunöchst ollenfclls
eine Anzohlung ouf den Koufpreis und erst bei Weiterveröußerung des

Grundstücks in beboutem Zustond den Restkoufpreis erhqlten sollte.

Dementsprechend wurde om Ende der umfongreichen Vereinborungen
zur Zohlvng des Restkoufpreises folgende Klousel in die Koufuertröge

o ufgenom men :,,Die Kö uferin ist berechtigt, o nstelle des Restko ufpreises

eine Bonkbürgschoft in gleicher Höhe bei einem Notor zu hinterlegen,
die dem Verköufer noch Umschreibung des Eigentums übergeben wird
und die der Köuferin Zvg um Zug gegen Zohlung des Resikoufpreises

binnen zehn Togen noch Weiterveröußerung der geplonten Koufeigen-

heime zurückzugeben isl'.'

ln ollen Föllen beontrogien und bewilligten die Verköufer im Vertrog die
Eintrogung von Auflossungsvormerkungen zugunsten der KG. Ferner

erteilten sie Vollmochten zur Erklörung der Auflossung und zum Vollzug

des Grundstückskoufuertroges durch den Angeklogten. Diese Vertrogs-
konstruktion wich, wie dos Londgericht zuireffend onnimmt, in der
Sicherung des wechselseitigen Leistungsoustousches mqssiv von der
üblichen Gestoltung von Grundstückskoufuertrögen ob. Die Zohlung des

Restkoufpreises wurde de focto hinousgeschoben bis zur künftigen Weiter-
veröußerung des inzwischen bebouten ieweiligen Gruncistücks. 5ömtiiche
bis dohin bestehenden Risiken einschließlich der etwoigen vorsötzlichen

Vereitelung des Bedingungseintritts durch die Köuferin trugen die wirt-
schoft lich u nerfo h renen Verkö ufer. Gleichwohl erteilte der An geklogte die
gebotene Belehrung nicht. Dies führte zu dem vom Londgericht festge-

stellten Nochteil für die Verköufer.

Die Einzelbeonstondungen der Revision zur subiektiven Toiseite gehen

fehl. Dos Londgericht hoi den Vorsotz des Angeklogten, dobei ouch den

Geso mtvo rsotz rechtsfeh I erf rei festg estel lt u n d beg rü n d ei.

Auch der Strofousspruch ist frei von Rechtsfehlern. Die erhebliche Douer
des Strofuerfohrens hot dos Londgericht - entgegen der Ansicht der
Revision - rechtsfehlerfrei strofmildernd berücksichtigt.

Die Entscheidung entspricht dem Antrog des Generolbundesonwolts.
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lll. Die Revision des Angeklogten ist ebenfolls unbegründet.

Die Verurteilung des Angeklogten hölt der sochlich-rechtlichen Noch-
prüfung Stond.

Zu Recht hot dos Londgerichi ongenommen, doß der Angeklogtg ols
er in seiner Eigenschoft ols Notor die festgestellten 24 Grvndstücks-
koufuertröge beurkundeie, sich der fortgesetzten Unireue noch $ 266
Abs.l SIGB in der Form des Treubruchtotbestondes schuldig gemocht
hot.

Bei der Beurkundung der Grundstückskoufuertröge hotte der Ange-
klogte ols Notor und mithin ols unobhöngiger Tröger eines öffentlichen
Amtes ($l BNotO) und unporteiischer Betreuer der Beteiligten ($14

Abs.l Solz 2 BNotO) die Pflicht, die Vermögensinteressen beider
Vertrogsporteien wohrzunehmen (vgl. schon RGSI 20,166,169; ferner
Seybold/Hornig Bundesnotorordnung 5. Av{J. 1976 $ 14 Rdn. 36 f.).

Diese Vermögensbetreuungspflicht findet ihre Konkretisierung in fol-
gendem' Die Pflichten eines Notors beider Beurkundung eines Rechts-
g eschöftes besch rö n ken sich n icht d o ro uf, den o usd rücklichen Auftro g
zur Beurkundung durchzuführen. Vielmehr muß der Notor qls Betreuer
der Beteiligten diese ouch insoweit belehren, ols er onnehmen muß,
doß die Beteiligten die Bedeutung und Trogweite der zu beurkunden-
den Tötigkeit nicht erkennen. Zwor erstreckt sich die Belehrungspflicht
des Noiors in der Regel nicht ouf die wirtschoftlichen Folgen des zu
beurkundenden Geschöftes. Jedoch besteht eine entsprechende
Belehrungspflicht des Notqrs donn, wenn es nqch den besonderen
Umstönden des Einzelfolles noheliegt, doß eine Schödigung eines
Beteiligten eintreten konn, und der Notor nicht mit Sicherheit onnehmen
konn, dqß sich der Geföhrdete dieser Loge bewußt ist oder dqß er
dieses Risiko ouch bei einer Belehrung ouf sich nehmen würde (st. Rspr:

GR2149,286,293; RG DNotZ1936,194 und 1940,Blr BGH DNotZ1954,
319, 320 f .; BG H Ve rs R l9 63, 671, 67 3 ; BGH BB 1964, 1322 BGll D N otZ
1967,446i BGHZ 58, 343, 348; ebenso dos Schrifftum' Reithmonn
DNotZ 1969,70,74 f .; Mecke Beurkundungsgesetz 1970 E lZ Rdn. 16 f.;

Riedel/Feil Beurkundungsgesetz 1970 glZ Anm. 6 e; Jonsen Beurkun-
dungsgeserzl97l $lZ Rdn. 9; Huhn/von Schuckmonn Beurkundungs-
geseiz 2. Aufl. l9BZ $ lZ Rdn. lZ Polondt/Heinrichs 49. Au{:|. 1990
$ lZ BeurkG Anm.4 b). So log es hier.

Noch den Fesistellungen des Londgerichts koufte die Firmo E KG von
privoten Gru n dstü ckseig entü m ern Gru ndstücke, u m d iese zu bebo uen
und onschließend on noch onzuwerbende Kunden zu verkoufen. Do
die Köuferin nicht über die finonziellen Mittel zum Ankquf der vielen

Der Klöger hot noch seinem Vorbringen die begehrte onwoltliche
Belehrung ouch benötigt. Donoch hot er die Risiken, die sich ous der
Abgrenzung verschiedener Rechtsgebiete und -güter ergeben, nicht
gekonnt und dem Beklogten zu l) ouch keinen Anloß zu einer solchen
Annohme gegeben.

Dem steht nicht entgegen, doß er die Verbote der örztlichen Berufs-

ordnung gekonnt hot. Er konn - gemöß seinem Vorbringen - onge-
nommen hoben, der Beklogie zu l) verfüge über besondere Rechts-

kenntnisse hinsichtlich des geplonten Vorhobens und könne eine

,,gesetzmößige Umgehung" dieser Verbote bewirken. Dieses Vor-
bringen steht der Wertung des Berufungsgerichts, dos Risiko der
Aufdeckung und domit des Scheiterns dieses Versuchs hobe ouf der
Hond gelegen und sei für ledermonn offenbor gewesen, enigegen.
Es entspricht der Lebenserfohrung, doß rechtliche Loien es vielfoch
Rechtskundigen zutrouen, durch geeignete Rechtsgestoltung einem
gesetzlichen Verbot wirksom ouszuweichen. Die Kenntnis der Berufs-

ordnung konn in der Regel nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden
mit einer zuverlössigen rechtlichen Beurteilung der Wirkungen eines

Verstoßes gegen Berufsordnungsverbote. Ein Rechtsgeschoft, dos
gegen ein gesetzliches Verbot verstöDt, ist grundsötzlich, ober nicht
ousnohmslos nichtig ($ 134 BGBI. Nichtigkeit tritt ein, wenn Sinn und
Zweck des Verbotsgesetzes es erfordern (BGHZ 71,358,361;78,263,
265; 85,39,43; 88,240,2421; ein Verstofl gegen bloße Ordnungs-
widrigkeiten loßt dogegen die Gultigkeit des Rechtsgeschöfts unbe-
rührt (BGH753,152,157;88,240,243; Urt.v.23. 4.1968 - VIZR 217/65,
NJW 1968,2286; v.21.4.1972 - V ZR 52/70,WM1972,853, insoweit
nicht obgedruckt in BGHZ 5? ll.

Dos Berufungsgericht führt keine Anholtspunkte dofür on, doß der
rechtsunkundige Klöger in der Loge gewesen ist, die rechtlichen
Grenzen der beobsichtigten Rechtsgestoltung, die zugleich ondere
Rechtsgebiete berührfe, zu übersehen und die sich dorous ergeben-
den Zweifel on der Rechtswirksomkeit des Geschöfts mit den domit
verbundenen Gefohren und Nochteilen zu erkennen. Erst recht hot der
Klöger noch seinem Vorbringen nicht gegenüber dem Beklogten zu 1l

den Eindruck erweckt, ungeochtet einer Rechtsbelehrung werde er
sein Vorhoben ouf ieden Foll durchführen.

2. Die Hilfsbegründung des Berufungsgerichts, noch dem Klogevortrog
sei eine schuldhofte Verletzung einer Hinweispflicht des Beklogten zu
I ) n icht erken n bo r; ist ebenfo I ls rechtsfeh lerhoft. Bei richtiger Würdigung
seines Vorbringens woren für den rechtsunkundigen Klöger - ouch
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ous der Sicht des Beklogten zull - Art und Ausmoß der rechtlichen
Risiken des Vorhqbens nicht offenbor,'sie mußten sich ihm nicht ouf-
dröngen. Der Klöger hot den Beklogten zu 1)gerode um Uberprüfung
seines Vorhobens, olso um rechtliche Belehrung gebeten. Donoch
durfte dieser nicht onnehmen, eine Aufklörung über die rechtlichen
Risiken des Vorhobens sei entbehrlich, weil der Klöger sich bereits fesi-
gelegt hobe. Somit hoi der Beklogte zu ll - ousgehend vom Kloge-
vortrog - die erforderliche Umsicht und Sorgfolt oußer ocht gelossen
und die Belehrung des Klögers fohrlössig unterlossen 15276 BGB; vgl.
BGH, Uri.v. 14.1.1975 - Vl ZR 102/74, VersR 1975, 425, 4261.

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es für ein Ver.
schulden des Bekloglen zv l) nicht dorouf on, ob er gegenüber dem
Klöger den Erfolg der vorgeschlogenen gesellschoftsrechtlichen
Lösung zugesichert oder gewöhdeistet hot. Schon dos Unterlossen
der erforderl ichen Aufklö ru n g wö re sch u ld hoft.

3. Noch dem Klogevortrog besteht ouch der Ursochenzusommenhong
zwischen derschuldhoften Pflichverletzung des Beklogtenzu ll und
dem behoupteten Schoden. Donoch hötte der Klögeq, wenn der
Beklogte zu ll ihn über dos Risiko oufgeklört hafie die GmbH nicht
gegründei. Dos entspricht der - eine totsöchliche Vermutung begrün-
denden - Lebenserfohrung, doß derienige, der einen onderen wegen
seiner besonderen Sochkunde um Rqtfrqgt, sich berotungsgemöß ver-
holren höne (BGH, Urt.v. 29.3.1983 - Vl ZR 172/81, NJW 1983, 1665;
Se n ots u rt. v. 30. 1 0. l9B4 - |XZR 6 / 84,V ers R l9B5, 83, 85 u n d v. 26. 9. 1991

- lX ZR 242/90, WM 1991, 1993,19941. Dementsprechend ist für dos
Revisionsverfohren dovon ouszugehen, doß der Klöger von der
Gesellschoftsgründung obgesehen hötfe, wenn der Beklogte zu ll ihn
ouf dos domit verbundene hohe Risiko und die sich dorous ergeben-
den Gefohren und Nochteile hingewiesen hötte.

il.

Do dos Berufungsgericht nicht festgestellt hot, ob der vorsiehend ols
richtig unterstellte, von den Beklogten bestrittene Sochvorirog des
Klögers zufri{It, ist dos Berufungsurteil oufzuheben und die Soche zur
weiteren iotrichterlichen Prüfung on dos Berufungsgericht zurücl<zuver-

weisen (S$ 564, 565 ZPOI; dobei hot der Senot von der Moglichkeit des
$ 565 Abs. I SoIz2 ZPO Gebrouch gemocht. Es wird ouch ein etwoiges
Mitverschulden des Klögers zu prüfen sein (vgl. dozu BGH, Urt. v.

12.3.1986 - lVo ZR 183/B4,WM 1986, 675,677; Senotsurt. v.17.10.1991-
IXZR 255/90, z.Y.b. in BGHZ und v. 19.12.1991 - lX ZR 41/90, z.V. b); in
diesem Rohmen konn die Froge bedeutsom sein, ob die rechtliche
Berotung durch den Beklogten zu 1l oblektiv richtig wor.

zu stellen. Dos gilt vor ollem donn, wenn - wie hier - lediglich bedingier
Vorsotz in Betrocht kommt und der Töter nichi eigensüchtig gehondelt
hot. Zum Vorsotz gehört dobei in iedem Foll, doß sich der Töter ouch der
Pflichtwidrigkeit seines Hondelns bewußt ist (BGHR SIGB 9266 Abs. l,
Vorsotz I m.w. N.l. lm vodiegenden Foll dorf nicht ou0er ocht bleiben, doD

dos dem Angeklogten onvertroute Vermögen in einem Geschöftsbetrieb
bestond und Bedenken sich lediglich ous der finonziellen Situotion der
WerFt und der Kopitolousstottung der GmbH ergoben. Andererseits

stond der für die Werlt durchzuführende Auftrog ouf einer gesicherten

Grundloge. Der Angeklogie wor bemüht, Unsicherheitsfoktoren weit-
gehend ouszuscholten und soh sich in seiner Einschötzung durch die
leitenden Mitorbeiter der Werft bestötigt. Hinzu kommi, doß in einem

Anhörungstermin vor dem Vormundschoftsrichter in Gegenwort des

Testomentsvollstreckers die Durchfuhrborkeit des Auftrogs und die Bestel-

lung der Grundschuld über DM 200.000,- on dem Mündelvermögen zur
Absicherung des Auftrogs erörtert worden wor. Zur Eintrogung der
Grundschuld kom es donn erst, nochdem der Testomentsvollstrecker

zugestimmt hotte.

Unterdiesen Umstönden konn keine Rede dovon sein, doß dos Eingehen

o uf dos An geboi der Werft bereits ein speku lotives Geschöft wo r; wie d ie

Beschwerdeführerin behoupiet. Es ist zu beochten, doß 9266 SIGB wirt-
schoftlich vernünftigen Ausgoben, überhoupt koufmönnischem Unter-

nehmergeisi, nicht hinderlich im Wege steht. Doher ist dos Wognis, dos
ous dem Wirtschoftsleben nicht fortzudenken ist, nicht grundsötzlich

unerloubt (vgl. Hübner in L( 10. Aufl., 9266 SIGB, Anm. B4l. Demgegen-
über liegt ein Risikogeschöft erst donn vor, wenn derTöter noch Art eines

Spielers bewußt und entgegen den Regeln koufmönnischer Sorgfolt eine
... öu0erst gesieigerte Verlustgefohr ouf sich nimmt, nur um eine höchst

zweifel hofte Gewin no ussichi zu erho lten ( BG H G A 1977, 342, 3431. Hier
hotte derAngeklogte iedoch versucht, durch eine sorgföltige Kolkulotion

dos Risiko ouszuscholten, und seine Einschötzung, doß der Auftrog von
der Werft durchous ousgeführt werden konnte, findet zusötzlich eine
Stütze in den Ausführungen des Sochverstöndigen om26.ll. l98l vor dem

Amtsgericht Bremen-Blumenthol. Auf die Entscheidung des Bundes-

g erichtshofs vo m 6. 2. 1979 -l StR 685/Z8 - (o b g ed ru ckt i n N JW 1979,15121

konn sich die Revision nicht berufen, weil hier derAngeklogte die gegen-
wörtige Benochteiligung des Mündelvermögens ols mögliche Folge

seines Hondelns nicht erkonnt hot.'

Dem stimmt der Senot zu.
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dem Beruf nicht in Betrocht, wobei bereiis ollein dos Fehlen derwirtschoft-
lichen Unobhöngigkeit diese Moßnohme rechtfertigen würde. Erst recht
wiegen die von dem Berufsongehörigen begongenen Berufspflicht-
verletzungen in ihrer Gesomtheit so schwer,, doß dieser ols ungeeignet
o n g esehen werden m uD, den Beruf des Steuerberoters weiter o uszu ü ben.
Die Offentlichkeit würde kein Verstöndnis dofür hoben, wenn ein Steuer-
berote; der seinen Zohlungsverpflichtungen in einem Umfong nicht noch-
kommt, doß der Gerichtsvollzieher immer wieder bei ihm zu vollstrecken
versucht, weiter in seinem Beruf tötig sein dürfre.

U nporteilichkeit des Anwohsnotors
- Beurkundung des Ehevertroges

- Scheidungsmondot

- Sozietöt
(BGH, Beschl.v. 9.12.199] - NotZ 26/901

Strofrechtliches Risiko des Notors,/
Vermögensvolmund
(BGH, Urt.v.12.6.1990 - 5 StR 268 - 89, RPK U 965/90)

Leitsötze:

Zur riskonten dinglichen Belostung eines Mündelgrundstücks durch den
Vermögensvormund zwecks Edongung eines Kredits für ein Mündel-
unternehmen.

Zur Belehrungspflicht des Notors bei Beurkundung eines Grundstücks-
oufvertroges, bei dem die Sicherung des wechselseitigen Leistungs-
o usto usches mossiv von der u blichen Gesio ltung eines Gru ndsiücksko uf-
vertrogs obweicht.

Aus den Gründen:

ll. Die Revision der Stootsonwoltschoft ist nicht begründet. Sie hölt den
Totbestond des $ 266 Abs. I SIGB für erfüllt, weil der Angeklogte ols
Vermögensvormund ein Grundstück des Mündels zur dinglichen
Sicherung einer Kreditoufnohme für die ebenfolls zum Vermögen des
Mundels gehörende Schiffswerft GmbH mit DM 200.000,- belostet
hot. Hierzu hot der Generolbundesonwqli in seiner Antrogsschrift
ousgeführt'

,,Der von der Beschwerdeführerin behouptete sochlich-rechtliche
Mongel des Urteils liegt nicht vor. Noch der Rechtsprechung mocht
es der weite Rohmen des oblektiven Totbestondes der Untreue erfor-
derlich, strenge Anforderungen on den Nochweis der inneren Totseite

Leitsötze:

l. Ein Anwoltsnotor, der einen Ehevertrog beurkundet hot, verletzt den
Grundsotz der Unporteilichkeit, wenn er in dem Ehescheidungs-
verfohen die Vertretung eines der Beteiligten übernimmt.

2. Der Anwoltsnotor, der seine Anwoltsproxis in einer Sozietöt mit onde-
ren Rechtsonwölten ousübt, muß durch orgonisotorische Moßnohmen
sicherstellen, doß seine Sozien kein Mondot übernehmen, dessen
Er{üllung dem Grundsotz der Unporteilichkeit des Notors wider-
spricht.

Aus den Gründen:

t.

DerAntrogsteller istAnwoltsnotor, seine Anwoltsproxis betreibt er in einer
Sozietöt mii den Rechisonwölten Schl. und Schm.

4m22.5.1987 beurkundete er einen Ehevertrog und ein gemeinschoft-
liches Testoment der Eheleute L. lm Jonuor l9B9 erteilte Herr 1., der sich
vo n sei ner Ehef ro u scheiden lossen wo I lte, der Anwo ltssozietöt Vol I m o cht
; /egen Scheid u ng und Folgesochen'l Der So ch beo rbeiter, Rechtso nwo lt
Schl., zeigte der Frou L. mit Schriftsotz vom 26.|198q seine Bevollmochti-
gung on und schlug die Durchführung einereinverstöndlichen Scheidung
vory oußerdem mochi er den in $ 3 des Ehevertroges geregelien Eigen-
iumsrückübertrogungs- und Herousgobeonspruch seines Mondonien
h insichtl ich bestim mter H o usroisgeg ensiö nd e g eltend. Der Antro gstel ler
erfuhr Anfong Februor l9B9 von dem Mondot, ols die von Frou L. bevoll-
möchtigte Rechtsonwöltin om 3.2.1989 telefonisch und sodonn mit
Schriffsctz vom 8.2.1989 dorouf hingewiesen hotte, doß ihrer Ansicht
noch die Vertretung des Herrn L. durch die Sozietöt gegen $ 45 Nr. 4
BRAO verstoße. Der Antro gstel ler u nd d er So ch beo rbeiter; Rechtso nwo lt
Schl., teilten der Bevol I möchtigten von Fro u L. m it Sch reiben vom 10. 2.1989
mit, doß die Voroussetzungen des $45 Nr.4 BRAO nicht vorliegen
wü rden. Dos Mo ndot der Sozietöt endeie o m 14. 2.l9\9,weil Herr L. einen
o nderen Rechtsonwolt beouftrogte.
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DerAntrogsgegner hot dem Antrogsteller mii Bescheid vom7.5.1990 eine

Mißbilligung ousgesprochen. Der Antrogsgegner hot sie domit begrün-
det, doß der Antrogsieller mit der Mondotsübernohme in der Schei-

dungssoche durch seine Anwoltssozietöt schuldhoft gegen seine ihm ols

Notor obliegende Pflicht zur Unporteilichkeit verstoßen hobe.

Gegen diese Mißbilligung hot der Antrogsteller rechtzeitig Antrog ouf
gerichtliche Entscheidung gestellt. Dos Oberlondesgericht hot den
Antrog zurückgewiesen. Dogegen wendet sich der Antrogsieller mit

sei n er rechizeitig ei n g eg o n g enen sofortig en Beschwerd e.

il.

l. Die sofortige Beschwerde ist gemöß $ lll Abs. 4 BNotO zulössig, sie

hot iedoch keinen Erfolg. Die ongefochtene Verfügung des Antrogs-
gegners ist rechtlich nicht zu beonsionden, der Antrogsteller hot
schuldhoft gegen die ihm obliegende Pflicht zur Unporteilichkeit ver-

stoßen.

2. Notore und gleichermoßen Anwoltsnotore unterliegen dem Grund-
sotz der Unobhöngigkeit und Unporteilichkeit {BGH, Beschluß v.

5.12.l9BB - NotZ 6/88:8GA7106,212,217: BGHR BNotO $l
Unporteilichkeit l). Noch der stöndigen Rechtsprechung des Buncies-

gerichtshofs folgt ous diesem ollgemeinen Grundsotz die Pflicht des

Notors, doß er ols unobhöngiger Betreuer der Beteiligten schon den
Anschein der Porteilichkeii vermeiden und ols unporteiischer Rechts-

beroter sömtlicher Beteiligter Vertretungen oblehnen mu0, in denen es

sich um die Wohrnehmung gegensötzlicher Porteiinteressen hondelt
(BGH o.o.O.; Beschl. v.20.1.1969 - NoiZ l/68 :BGHZS], 30], 3041+.;

vgl. ouch Arndt, BNoiO, 2. Aufl. $ 16 ll Nr. 61.

Die Ubernohme des Mondots durch die Sozietöt des Antrogstellers

widersproch im Hinblick ouf den vom Antrogsteller beurkundeten Ehe-

verirog diesem Grundsotz. Mit der Ubernohme des Mondoies durch

die Sozietöt hot der Antrogsteller neben seinen onderen Sozien die
Vertretung einer on der Beurkundung beteiligten Portei übernommen.
Der Umsiond, doß Rechtsonwolt Schl. intern die Soche ols Sochbe-
orbeiter übernommen hotte, ist unerheblich. Noch der stöndigen
Rechisprechung des Bundesgerichtshofes schulden die Mitglieder
einer Rechtsonwoltssozietöt die durch die Mondotsübernohme
begründeien Anwoltspflichten grundsötzlich gemeinsom (BGH, Urt. v.

29.10.1990 - AnwSt (Rl lll90: NJW 1991,49,50 m.w.N.l. Für den
Versto0 gegen den Grundsotz der Unporieilichkeit ist es dobei ohne
Bedeuiung, ob im Zeitpunkt der Mondotsübernohme der für den

Entscheidend wirktsich ledoch ous, doß dem Berufsongehörigen seiil986
die fur die Ausübung seines Berufes erforderliche wirtschoftliche Unob-
höngigkeit fehlt. Der Berufsongehörige ist seit diesem Zeitpunkt nicht

in der Loge gewesen, seine eigenen finonziellen Angelegenheiten in

Ordnung zu holten. Dieses von ihm zu vertretende Unvermögen hot zu

zo h I reichen - weitgehend f ruchtlos gebl iebenen - Zwo n gsvo I ltrecku n gs-

versuchen und schlieDlich zu seiner völligen Uberschuldung geführt,

d ie d u rch d ie Abg o be der eidesstottlichen Versicherun g o m 11. 2.1987 und
seine Eintrogung ins Schuldnerverzeichnis ($ 9.l5 ZPOI sichtbor zum Aus-

druck gekommen ist. Doß der überroschende Verlust seines Beschöfti-

gungsverhöltnisses bei der X-Treuhond nur kurze Zeit noch den im Zu-

sommenhong mit dem Houskouf eingegongenen hohen Dorlehens-

verbindlichkeiten die Zerrüttung seiner wirtschoftlichen und fino nziellen

Verhöltnisse Anfong 1980 eingeleitet hot, vermog dos Verschulden des

Berufsongehörigen nicht entscheidend zu mindern. Der Berufsonge-

hörige hötte ongesichts seiner hohen Verschuldung infolge des Houskoufs

entweder keine selbstöndige Steuerberotertötigkeit oufnehmen dÜrfen,

solonge er seine finonziellen Verhöltnisse nicht in Ordnung gebrocht hotte,

oder hötte seine Proxis oufgeben müssen, ols sich für ihn obzeichnete,
doß er dos Anwochsen seiner Schulden und die ZerrÜttung seiner Ver-

mögensverhöltnisse ouf Douer nicht verhindern konnte. I m ü b rig en ko m mi

dem Grod des Verschuldens im berufsgerichtlichen Verfohren onders ols

im ollgemeinen Sirofrecht nur eine untergeordnete Bedeutung zu.

Die berufsgerichtlichen Moßnohmen verfolgen in erster Linie den Zweck,

den Berufssiond reinzuholten und zu verhindern, doß durch Verfehlungen

einzelner die Gesomtheit der Berufsongehörigen in ein schlechtes Licht

geröt. Gerode in dieser Hinsicht lAßt dos Verholten des Berufsongehöri-

gen gegenüber der Berufskommer sowie in seinen eigenen Angelegen-
heiten eine erhebliche Gleichgültigkeit und fehlendes Pflichtgefuhl

erken nen. Wer zo h I reiche f ruchtlose Zwo n gsvol lstrecku n gsversu che h in-

nimmt und dobei ouch den Erloß von Hoftbefehlen und sogor seine

Verhoftung in Kouf nimmt, wer nicht einmol die gegen ihn im berufs-

gerichtlichen Verfohren verhöngte Geldbufie und - trotz vorheriger ein-

schlögigerVerurteilung - die folligen Prömien zu seiner Berufshoftpflicht-

versicherung bezohlt, von dem konn, insbesondere im Hinblick ouf seine

f ür unobsehbore Zeit hoffnungslosen Vermögensverhöltnisse, nicht erwo r-

tetwerden, doß er in Zukunft seinen Zo hlungsverpflichtungen nochkommt

und seine eigenen Angelegenheiten gewissenhoft behondelt.

Bei Abwögung der vorgenonnten Gesichtspunkte kommi, ouch wenn
diese Moßnohmen den Berufsongehörigen und seine Fomilie hort trifft,
eine geringere berufsgerichtliche Moßnohme ols die Ausschlie0ung ous
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vl.

Bei der Prüfung der Froge, welche berufsgerichtliche Moßnohme gegen
den Berufsongehörigen zu verhöngen ist ($s B? 90 StBerGl, berücksichtgt
der Senot folgendes'

Der Berufsongehörige hot in der Houptverhondlung Einsicht in sein
Fehlverholten gezeigt und diese ouch durch die Beschrönkung seiner
Berufung zum Ausdruck gebrocht. Auch hot er seine finonziellen Verholt-
nisse freimütig offenbort. Die Begleichung einiger Forderungen lö0t eine
gewisse Bereitschoft erkennen, seine zerrütteten finonziellen Verhöltnisse
wieder in Ordnung zu bringen. Hierfür spricht ouch die - wenn ouch
unter dem Druck der bevorstehenden Houptuerhondlung - om B. B. lgBB
in der Hoffnung, dos versicherungsverholtnis wieder oufleben zu los-
sen, vorgenommene Uberweisung der Versicherungsprömien. Schuld-
mindernd konn ouch die für ihn überroschende Beendigung seines
Besch öftig u n gsverhö ltn isses bei der X-Treu ho nd g ewertet werden, m it der
o ngesichts der d u rch den Ho usko uf bestehenden Do rlehensverpflichtun-
gen seine finonziellen Schwierigkeiten im Johre 1980 begonnen.

Demgegenüber muD sich iedoch zum Nochteil des Berufsongehörigen
ouswirken, doß er seine Berufspflichten mehrfoch und erheblich verletzt
hot. Schwer wiegt, doß er trotz der om12.12.1986 erfolgten Vorverurtei-
I u n g wegen feh len d en Berufshoftpflichversicheru ngsschutzes d ie fö I I igen
Versicheru n gsprö m ien n icht gezo h lt h ot, so d oß der H oftpf I ichversich erer
ieden{olls im lnnenverhöltnis noch $39 Abs. 2.WG seit dem 5.6.1987
von der Leistungspflicht frei geworden ist. Allerdings muß sich insoweit
zugunsten des Berufsongehörigen ouswirken, doß der Versicherer in
seinem Mohnschreiben noch keine Kündigung ousgesprochen hotte und
der Berufsongehörige dos spötere Schreiben vom 9.7.1987, dos ols
Kündigung ousgelegt werden könnte, unwiderlegt nicht erholten hot.
Außerdem hot die steuerberoterkommer Düsseldorf ols noch s$l5Bc
Abs. 2 Sotz i WG, 67 Sotz 2 StBerG zustöndige Stelle von diesem
Schreiben keine Benochrichtigung erholten, so doß der Versich erer Irolz
d es Zo h I u n g sverzu g es g em öfl $ l5B c Abs . 2 SoIzlWG i m Außenverhö ltis
gegenüber evtl. geschodigten Dritten zur Leistung verpflichtet geblieben
ist. Gleichwohl liegt in der Nichtzohlung der Prömien trotz voroufgegon-
gener berufsgerichtlicher Ahndung und trofz des im domoligen Urteil
enthqltenen Hinweises ouf den bei erneutem Wegfoll der Berufs-
hoftpflichversicherung drohenden Berufsousschluß eine gewichtige
Verfehlung des Berufsongehörigen. Ob es sich dobei totsöchlich um
einen VerstoD noch $ 62 StBerG hondelt oder ob nicht ein solcher noch
$ 52 Abs. 2 SoIz I StBerG vorliegt, dorf der Senot wegen der durch die
Berufsbeschrönkung eingetretenen Rechtskroff des Schuldspruchs nicht
nochprüfen.

Mondonten geltend gemochte Anspruch bestritten wird oder nicht. Der
Anschein der Porieilichkeit des Notors konn sowohl bei den Beteiligten
ols ouch in der Offentlichkeit iedenfolls donn entstehen, wenn der Notor
noch der Beurkundung eines Ehevertroges, der u. o. Regelungen für eine
zukünftige Auseinondersetzung der Beteiligten enthöli, im Folle der Aus-
einondersetzung ols Vertreter eines der Beteiligten dessen lnteressen
gegenüber dem onderen Beteiligten wohrnimmt. Abgesehen dovon
besteht gerode in Scheidungsverfohren die nicht ouszuschließende
Moglichkeit, doß im Verloufe des Verfohrens der lnholt des von dem
Notor beurkundeten Vertroges zwischen den Porteien streitig wird lzu den
sich ous $ 14 BNotO ergebenden Pflichten vgl. Arndt, o.o.O.).

ilt.

Der Antrogsteller hot ouch schuldhoft gehondelt. Als Notor ist er ver-
pflichtet, sich über die fur die Ausübung seines Amtes moßgeblichen
rechtlichen Grundsöize zu informieren. Der Antrogsgegner ist zu Recht
dovon ousgegongen, doß ein Anwoltsnotor, der seine Anwoltsproxis in
einer Sozietöt mit onderen Rechtsonwölten ousübt, durch orgonisoto-
rische Mo0nohmen sicherstellen muß, do0 die onderen Mitgliederseiner
Sozietöt kein Mondot übernehmen, dessen Ubernohme und Erfüllung
gegen den Grundsotz der Unporteilichkeit des Notors verstößt. Der
Antrogsteller hot o uch in seiner Beschwerdebegründung nicht dorgelegt,
doß er eine derortige orgonisotorische Vorsorge getroffen hot. Abge-
sehen dovon hot der Antrogsteller zumindest schon desholb fohrlössig
gehondelt, weil er, nochdem er Kenntnis von dem Mondot erlongt hotfe,
die rechtsirrige Ansichtvertrot, dofJ die Mondotierung seiner Sozietöt mit
den für ihn moßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen vereinbor sei.

Grenzen des Werbeverbols
(BGH, Urr.v.19.2.1990 - AnwSt lRlil/89 -BBt9g0,949l

Leitsötze:

i. Werbung liegt vot wenn sich iemond mit positiven Bewertungen der
eigenen Föhigkeiten und Leistungen oder mitAufforderungen zu einer
lnonspruchnohme der Leistungen on dos Publikum wendet.

2. Es genügt nicht, doß ein Verholten lediglich die Wirkung hot, do0 der
Leistungserbringer und seine Leistungen beim Publikum weiter bekonnt
werden und sich dies für ihn umsotzfördernd ouswirkf entscheidend
ist, ob dos Verholten noch der Verkehrsonschouung dorouf ongelegt
ist, diese Wirkung zu erreichen.
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Zum Sochverholt:

Ein Rechtsonwoli, der seit zwonzig Johren Vorsitzender eines Hous-,

Wohnungs- und Grundeigentümervereins wor, hotte eingewilligt, doß
der Verein seine Berufsbezeichnung ouf Briefbögen obdruckte. Auf

den Briefbögen wurden die drei Vorstondsmitglieder ie mit ihrer Berufs-

bezeichnung oufgeführt, so dofl der Betroffene mit dem Zusotz,,Rechts-

onwolt und Noto/' oufgefuhrt wor. Der Ehrengerichtshof fÜr Rechts-

onwölte beim Bundesgerichtshof hot den Rechtsonwoltvon dem Vorwurf

sto ndeswid riger Werbung freigesprochen.

o) Dos Verbot onwoltlicher Werbung findet seine Grundloge in $ 43

BRAO. Wie der Senot bereits mehrfoch entschieden hot (BGHSI 28,

lB3,lB9; Urt. v. 13.5.1985 - AnwSt tRl 1/85: NJW 1985,2959 f. und

vom 23. 3.1987 -AnwSt lRl26/87 :BGHR BRAO $ 43 Soiz 2 siondes-

widrig 31, gehört es zu den Pflichten des Rechtsonwoltes, nicht in unzu-

lössiger Weise für seine Proxis zu werben. (...) Der Rechisonwolt ist

gemöß $ I BRAO ein unobhöngiges Orgon der Rechtspflege. Er Übt

einen freien Beruf, ober kein Gewerbe ous ($ 2 BRAO)' Mit diesen

Prinzipien loßt sich nicht vereinboren, doß der Rechtsonwoli wie ein

Gewerbetreibender um Auftröge wirbt. (...1

2. lm Ergebnis zutreffend hot der Ehrengerichtshof ongenommen, doß
dos Verholien des Rechtsonwolts nicht unter dos berufsrechtliche

Werbeverbot fallt. (. . .l

ol Werbung (,gezielte Werbung'l ist ein Verholten, dos plonvoll dor-

ouf ongelegi ist, ondere dofur zu gewinnen, die Leistungen des

Werbenden (oder eines Dritten, für den geworben wirdl in

Anspruch zu nehmen (vgl. dozu dos Zitot in BVerfGE 71,162,167;

Prinz, Anwo liswerbu n g,1986,S. 571. Ob d iese Merkmo le erf Ü I lt si nd,

ist noch obiektiven Kriterien zu ermitteln. Moßgebend dofÜr ist in

erster Linie die Verkehrsonschouung. Dos enispricht ouch der Auf-

fossung des Bundesverfossungsgerichts (BVerfGE 76, 196, 2061,

wenn es ousführi, doß die Beurieilung noch dem Eindruck vozu-
nehmen ist, den dos onwoltliche Verholten ouf dos Publikum mocht.

Noch der Verkehrsouffossung hondelt es sich um Werbung in die-

sem Sinne nicht nur donn, wenn sich iemond mit posiiiven Bewer-

tungen der eigenen Föhigkeiten und Leistungen oder mit Auf-

forderungen zur lnonspruchnohme der Leistungen on dos Publikum

wendet. Bei der gebotenen Gesomtbetrochtung oller Umstönde

können vielmehr ouch sonstige Gründe dos Urteil rechtfertigen,

Angesichis gegen ihn derzeit bestehender iitulierter Forderungen von

mindestens 196.000 DM erscheint es ousgeschlossen, doß der Berufs-

ongehörige beietwo gleichbleibenden Gewinnen von co. 4.600 DM im

Monotseine Schulden in obsehborerZeitobtrogen konn, ouch wenn er-
wie er behouptet - nur 1.200 DM für seinen und seiner Fomilie Lebens-

unierholt benötigt und totsöchlich ouch weiterhin - wie er hofft - in dem

versteigerten Hous zusommen mit seiner Mutter, die 400 DM Mietonteil

übernehmen würde, gegen eine Monotsmiete von 2'000 DM wohnen

bleiben konn. Von dem ihm noch Abzug seines Mietonteils von 1.600 DM
und der Lebensholtungskosten von 1.200 DM verbleibenden Betrog

von l.BO0 DM hotte er noch seine Steuern und weitere persönliche

Aufwendungen (2. B. Kronkenversicherungsbeitröge) zu entrichten. Der

ihm verbleibende Restbetrog, den er zur Schuldentilgung zur VerfÜgung

hotte, wöre so gering, doß seine Hoffnung ouf eine Regelung mit ollen

Glöubigern, die zu einer Tilgung seiner Schulden in obsehborer Zeil
führen könnte, unreolistisch erscheint, zumol seine Houptglöubigerin, die

Volksbonk in K., die bisher oufgrund der l9B4 erfolgten Abtretung ein

Drittel seiner Honororforderungen (noch seinen Angoben eiwo 3.000
DM im Monot) erhalt, sich in diesem Folle mit einer erheblich niedrigeren

Tilg u ngsrote zufriedengeben müßte.

An gesichts d ieser Vermögenslo ge versp rechen o u ch sei ne Bem Ü h u n g en,

einä neue - günstigere - Umschuldung zu erreichen, keine Aussichi ouf

Erfolg, zumol er noch der Versteigerung des Grundbesitzes seinen

Glöubigern keine Sicherheiten mehr onbieten konn.

Wenn - womit unter diesen Umsiönden zu rechnen ist - eine Umschul-

dung ebenso wie eine neue Regelung mit der Volksbonk scheiiert und

diese Glöubigerin ouch weiterhin ein Drittel seiner Honorore (co.3.000

DMI unmittelbor von seinen Mondonten erhAlt, verbleiben ihm von sei-

nem monotlichen Gewinn lediglichl.600 DM,von denen erSteuern,seine

weiteren persön I ichen Aufwend u ngen ( Kro n kenversicheru n g ), d ie Miete
und den Lebensunterholt der Fomilie zu bestreiten und die Übrigen

Glaubiger zu befriedigen hötte.

Unter diesen Umstönden ist eine Konsolidierung der finonziellen Ver-

höltnisse ouf obsehb oreZeil nicht zu erworten. Unter dem ondouernden

Druck einer solchen wirtschoftlichen Notloge ist eine unobhöngige Berufs-

ousübung noch wie vor nicht gewöhrleistet, weil die Gefohr noheliegt,

doß der Berufsongehörige iedes Mondot entgegennimmt ohne RÜcksicht

doroul ob er es mit der gebotenen Sorgfolt beorbeiten konn, und doß

ersich bei der Beorbeitung von sochfremden Erwögungen leiien loßt (vgl.

Senotsurt.v.15.6.l9BB - StO 3/88-;Gehre, Kommentorzum SiBerG,g 57,

Rdnr. 10; Bonner Hondbuch der Steuerberoiung, Foch B $ 5Z Rdnr. 809
m.w. N.l.
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Dos Londgericht hot bei der Strofzumessung nichi in Beirochi gezogen,
welche Auswirkungen die Strofe ouf dos zukünftige Berufsleben des
Angeklogten ols Steuerberoter hoben konn. Noch $ 46 Abs. I Sotz 2 SIGB
sind dieWirkungen, dievon derStrofefürdos künftige Leben desTöters in

der Gesellschoft zu erworten sind, bei der Zumessung der Strofe zu
berücksichtigen. Auch eine mii der Strofe verbundene Nebenfolge konn
die Sonktion empfindlicher mochen. Dem Angeklogten, der noch den
Feststellungen ols Steuerberoier folsche Bilonzen erstellt und dodurch
Beihilfe zu Konkurs- und Vermögensdelikten einer Geschöftsfrou geleistet
hot, droht die Untersogung der Berufsousübung ols Steuerberoier durch
die Berufsgerichtsborkeit. Dies hötte dos Londgericht beider Bemessung
derStrofe bedenken müssen (vgl. BGHR StGB $ 46Abs.l Schuldousgleich
22 m.w. N.).

dos betreffende Verholten sei dorouf ongelegt, ondere für die ln-

onspruchnohme der Leisiungen zu gewinnen. Es genügt ollerdings
nicht, doß ein Verholten (lediglich) die Wirkung hot, do0 der Leistungs-

erbringer und seine Leistungen beim Publikum weiter bekonnt werden
und sich dies für ihn umsoilördernd ouswirkf entscheidend ist viel-
mehr, ob dos Verholten noch der Verkehrsonschouung dorouf onge-
legt isi, diese Wirkung zu erreichen. Die Umsotlörderung muß nicht
der einzige Zweck des zu beurteilenden Verholtens sein, sondern es

mog ouf ondere Gründe mit zurückzuführen sein.

lst ein Verholten ols Werbung zu bewerien, so hot sich die Prüfung

onzuschlie0en, ob es sich noch den oben zu I genonnten Grundsötzen
um eine berufsrechilich nicht erloubte Werbung hondelt. Schronken
ergeben sich dobeisowohl hinsichtlich des lnholts derWerbung, ins-

besondere durch dos Verbot der Eigenbewertung von Leistungen, wie
o uch h i nsichtl ich der Art der ein g esetzten Werbem ittel, i nsbesondere
solcher, deren Einsotz fur die gewerbliche Wirtschoft typisch ist (wie

etwo Zeitu n gsinserote, Ru ndf u n k- oder Fernsehwerbu n g, Verwend u n g
von Morkenzeichenl. Den Abgrenzungen ist hier im einzelnen iedoch
nichi weiter nochzugehen.

bl Dos Verholten, dos Gegenstond des vorliegenden Verfohrens ist, stellt
nömlich keine Werbung in dem oben dorgestellten Sinne dor. Es ist

weithin üblich, doß Personen -Angehörige derverschiedensten Berufe

- im soziolen Roum, so ouch bei der Mitorbeit in Vereinen und Ver-

bönden, unter Erwöhnung ihrer Berufsbezeichnung ouftreten. Wenn
ein Verein in seinen Drucksochen ohne besondere Hervorhebung die
Vorsto ndsm itg I ied er m it der Berufsbezeich n u n g o uff ü h rt, so verbi nd et
der Verkehr domit nicht die Vorstellung, die betreffende Person hobe
es dorouf ongelegt, bei den Empföngern derVereinsdrucksochen oder
in sonstigem weiteren Kreis um die lnonspruchnohme von Leisiungen
zu werben. Bei Angehörigen freier Berufe wird es sich freilich houfig
ouch für den Umfong ihrer Berufstötigkeit günstig ouswirken können,
wenn sie unter ihrer Berufsbezeichnung weiter bekonnt werden. Allein
wegen dieserWirkung konn die Angobe der Berufsbezeichnung der
Vorstondsmitglieder in den Vereinsdrucksochen nicht ols Werbung
ongesehen werden. Dos zeigt sich zusötzlich dorin, doß Vorstonds-
mitglieder ouch Angehörige solcher Berufe sein können, bei denen
die Annohme von vornherein ousscheidet, es könne ein lnteresse on
Werbung im Spiele sein. Es ist noch derVerkehrsouffossung oberouch
nicht gerechtfertigt, hier ie noch Beruf zu unterscheiden.

Ausschließung ous dem Berufsstond
- Schuldverzeichnis

- keine Versicherungsprö mie

- wirtschoftliche U no bhö ng ig keit
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 10. B.l9BB - StO l/88 - rkr. - StB 1990, 236)

Leitsötze:

l. Die Unobhöngigkeit der Berufsousübung ist unter dem ondouernden
Dru ck ei ner erheb I ichen wi rtschoftl ichen N otlo ge n icht gewö h rleistei,
weil die Gefohr noheliegt, doß der Steuerberoter iedes Mondot
onnimmt ohne Rücksicht dorouf, ob er es mii der gebotenen Sorgfolt
beorbeiten konn, und doß er sich bei der Beorbeitung von soch-
fremden Erwögungen leiten lößt.

2. Dos Fehlen der wirtschoftlichen Unobhöngigkeit konn für sich ollein
bereits die Ausschlieflung des Sieuerberoters ous dem Beruf recht-
fertigen.

Aus den Gründen:

V.

Dem Berufsongehörigen fehlt noch den ergönzenden Feststellungen
ouch weiterhin die wirtschoftliche Unobhöngigkeii. Durch die inzwi-
schen erfolgte Zwongsversteigerung des Grundbesitzes hot sich
seine finonzielle Loge keinesfolls gebessert, sondern eher verschlechtert.
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Domit ist nicht gesogt, doß die Angobe der Berufsbezeichnung ,Rechts-
onwolt' im öffenilichen Auftreten oder in Verloutborungen, die on die
Offentlichkeit oder on einen größeren Personenkreis gerichtet sind, stets

oußerholb des Werbeverbots liege. Mit Rücksicht ouf die Art des einge-
setzten Werbem ittels oder o uf o ndere U mstö nd e ko n n do s U rtei I g erecht-
fertigt sein, es hondele sich um ein Verholten, dos ouf die Förderung
der lnonspruchnohme der Leistungen ongelegt sei. Die Umstönde des
vorliegenden Folles ergeben dies ober nicht. Anders könnte es donn lie-
gen, wenn der Rechtsonwolt bewußt eine werbeiröchtige Beziehung
zwischen seiner Berufstötigkeit ols Anwolt und seiner Mitwirkung in
Orgonisotionen herstellt (vgl. BGHZ 106,212,216 - zum Werbeverbot
für Notorel. Dofür reicht ober die bloße Hinzufügung der Berufsbezeich-
nung in den Vereinsbriefbögen nicht ous.

Der Genero lsto otso nwo lt bei m Oberlo nd esgericht vertritf d ie Mein u n g,
im vorliegenden Foll begründe die Nennung der Berufsbezeichnung

,Rechtso nwo lt' o uf den Brief bög en des Verei ns d ie Q u o I itot d er Werbu n g,
weil es sich um ein reklomehoffes ,Sich-Herousstellen' hondele. Dobei
spiele eine besondere Rolle, doß der Verein ein Hous-, Wohnungs- und
Grundbesitzerverein sei. Der Rechtsonwolt wolle sich ouf die genonnte
Weise ols Fochmonn für die diesen Personenkreis interessierende Rechts-

berotung in Erinnerung bringen. Diese Auffossung teilt der Senot in der
Gesomtbewertung nicht. Es isi mit zu berücksichtigen, do0 es in erster
Linie der Verein ist, der sich mit dere Aufführung der Vorstondsmitglieder
und ihrer Berufsbezeichnung gegenüber der Offentlichkeit dorsiellt. Dos
fuhrt freilich mittelbor ouch zu weiterem Bekonntwerden des Vorsionds.
Diese Wirkung mog solchen Vorstondsmitgliedern, die Angehörige freier
Berufe sind, willkommen sein. Aber ein reklomehoftes ,Herousstellen' des
Berufs oder der Töiigkeit ols Rechtsonwolt liegt hierin nicht und unter
Berücksichtigung des gesomten Sochverholts wertet iedenfolls die
heutige Verkehrsonschouung, wie bereits ousgeführt wurde, dos hier in

Rede stehende Verholten nicht ols ouf die Förderung des Umsotzes des
Rechtso nwo lts o n gelegte Werbu ng.

Angeklogten ist hinsichtlich des Schuldspruchs unbegründet, weil inso-

weii d ie No ch prüf u n g des U rtei ls o ufg ru n d d er Revisionsrechtfertig u n g en

keinen Rechtsfehler zum Nochteil des Angeklogten ergeben hot. Der

Strofousspruch hot ollerdings keinen Besiond.

Dos Londgericht hot ousweislich der Urteilsgründe sowohl bei der
Zumessung der Einzelfreiheiisstrofen ols ouch bei der Gesomtstrofen-
bildung nicht bedocht, welche Auswirkungen die Strofen ouf dos zukünf-

tige Berufsleben des nicht vorbestroften Angeklogten ols Steuerberoter
hoben werden. Noch $ 46Abs. lSolz2StGB sind dieWirkungen, dievon
der Strofe für dos künftige Leben des Töters in der Gesellschoft zu erwor-
ten sind, bei der Zumessung der Strofe zu berücksichtigen. Auch eine

mit der Strofe verbundene Nebenfolge konn die Sonktion empfindlicher
mochen, wie etwo zwingend vorgeschriebene beqmtenrechtliche Konse-

quenzen (BGHSI 35, l48r BGHR 946 I Schuldousgleich 2, lB) oder die
Ausschließung ous der Rechtsonwoltschqft (BGHR o.o.O.5, B).

Nichts onderes gilt für die drohende Untersogung des Berufs ols Steuer-

beroter durch die Berufsgerichtsborkeit. Bei einem Sochverholt wie hier

durfte dos Londgericht von einer Erörierung dieser Froge im Urteil nicht

obsehen.

Strofzumessung beim Steuerberoler
- Untersogung der Berufsousübung
{BGH, Beschl,v. 19.6.1991 - 2 StR 352190 - wistro 1991, 300)

Leitsotz:

Bei der Bemessung der Strofe gegen einen Steuerberoier isi eine dro-
hende Untersogung der Berufsousübung zu berücksichtigen.

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot den Angeklogten wegen Beihilfe zum Betrug in zwei
Föllen, zum Kreditbetrug in zwei Fe llen und zur Verletzung der Buch-

führungspflicht zu einer Freiheitssirofe von zwei Johren und sechs

Monoten verurteilt. Die Revision des Angeklogten, mit der er die Verlet-

zung moteriellen und formellen Rechts rügi, ist zum Schuldspruch unbe-
gründet im Sinne von $ 349 Abs. 2 SIPO, fuhrt ouf die Sochbeschwerde
ober zur Aufhebung des Strofousspruchs.
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bevor sie zur Soche vernommen wird .9243 Abs. 4 Sotz I SIPO). Aber
selbstwenn dos Verfohren gegen Frou V. obgetrenntwürde, wöre sie ols
Ehefrou des Beschuldigten berechtigt, die Aussoge zu verweigern ($52

Abs. I Nr. 2 SIPO). Auf dieses Recht dorf sie der Verteidiger ihres Ehe-
monnes hinweisen und sie bitten, nicht ouszusogen, ohne dqß er sich
dodurch der Strofuereitelung schuldig mocht (BGHSt 10, 393 t3951).

Die Auskunft, die Rechfsonwolt G. der Angeklogten erteilt hot, beeinflußt
ihre Entschließungsfreiheit erheblich weniger. Sie ist desholb ebenfolls
nicht strofbor: Angesichts des Rechis der Angeklogten V. sich nichi zur
Soche einzulossen oder ols Zeugin die Aussoge zu verweigern, konn
die Auskunft des Rechtsonwolts, ouf den Gong des Verfohrens hobe es
keinen Einfluß, ob sie komme oder nicht, noch nicht einmol von vornherein
ols folsch ongesehen werden'.'

Dem iritt derSenot bei. Er holt es überdies für möglich und wohrscheinlich,
doß Rechtsonwclt G. wegen der longen Douer der Untersuchungshoft
seines Mondonten dorouf vertrout hot, doß die HoupVerhondlungen om
13. B. 1990 o uch bei einem Ausbleiben derAngeklo gten zv 2. durchgefu h rt
werde. .....

Porleiverrot durch Rechtsonwoh, $ 356 SIGB
- Scheidungsverfohren
(BGH, Beschl.v. 13.2.1991 - lll StR l3l91 - wistrq 1991,2211

Leitsotz:

Ei n Rechtso nwo lt d ient entgeg en gesetzten lnteressen, in d em er zu n ö chst
die Ehefrou in ihrer scheidungsongelegenheit dohin beröt, die Ehe ouf-
rechtzuerholten, und sich spöieronwoltlich fürden Ehemonn einsetzt, der
ohne vorhergehende Einigung über die Scheidungsfolgen die scheidung
erstrebt.

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot den Angeklogten wegen Porteiverrots zu ocht
Monoten Freiheitssirofe verurieilt, deren Vollstreckung es zur Bewöhrung
ousgesetzt hot. Mit der Revision rügt er die Verletzung sochlichen Rechts.
Dos Rechtsmittel hot zum Teil Erfolg.

l. Die Uberprüfung des Urteils oufgrund der Revisionsrechtfertigung hot
zum schuldspruch keinen Rechtsfehlerzum Nochieil des Angeklogten
ergeben ($ 349 Abs. 2 stPo). Auf der Grundloge der getroffenen Fest-
stellungen hot dos Londgericht zu Rechi ongenommen, doß der
Angeklogte beiden Eheleuten s.- G. in derselben Rechtssoche ols
Anwolt bewußt und gewollt durch Rot und Beistond im entgegen-
gesetzten lnteresse gedient hot, indem er zunöchst die Ehefrou in ihrer
Scheidungsongelegenheit do rin beriet, die Ehe oufrechtzuerholten,
und sich spöteronwoltlich fürden Ehemonn einsetztg derohne vorher-
gehende Einigung über die Scheidungsfolgen ($ 630 Abs.l Nrn. 2 und
3 ZPOI die Scheidung ersirebte, wie zu der Zeit ongeblich ouch die
Ehefrou (vgl. BGHSI17,305,306 f., BGH, NSIZ 1985,74; BoyObLG,
NJW l98l, 830 f.; BoyEGH EGE XIV 267 I+.1.

2. Dogegen hot der strofousspruch keinen Bestond. Die Urteilsgründe
lossen nicht erkennen, ob dos Londgericht bei der Bestimmung der
Strofe bedocht hot, doß die Tot sowie Art und Moß ihrer strofrecht-
lichen Ahndung erhebliche stondesrechtliche Auswirkungen {ür den
Angeklogien hoben können, die möglicherweise bis zu einem befriste-
ien vertretungsverbot ($ll4 Abs. I Nr.4 BRAo) oder sogor bis zur
Ausschließung ous der Rechtsonwoltschoft ($ll4 Abs. I Nr.5 BRAoI
reichen (vgl. EGH Bremen EGE lV lll,ll3r EGH Fronk{urt EGE Xlll lB5,l9l}.

Die beruflichen Folgen können, wenn sie schwerwiegen, bei der Strof-
festsetzung mildernd zu berücksichtigen sein (vgl. BGH, NStZ 198/ 133,
134; BGHR SIGB 5 46 Abs. I Schuldäsgleich Srnd Bl. Oie Srrofe muß
desholb neu zugemessen werden.

Strofzumessung bei Steuerberoler
- Berufsverbot
(BGH, Beschl.v.5.l2.l990 - 3 StR 214190 - wistro 1991,135)

Leitsotz:

Noch $ 56 Abs. I Sotz 2 SIGB sind die Wirkungen, die von der Strofe
für dos kunftige Leben des Töters in der Gesellschoft zu erworten sind,
bei der Zu messu n g der Strofe zu berücksichtigen. Auch eine m it der Strofe
verbundene Nebenfolge konn die Sonktion empfindlicher mochen, wie
etwo die drohende Untersogung des Berufs ols Steuerberoter durch die
Berufsg erichtsbo rkeit.

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot den Angeklogten wegen Kreditbetrugs, wegen
Beihilfe zur Steuerhinterziehung und wegen Beihilfe zur Untreue in Toi-
einheit mit Verletzung der Buchführungspflicht zu einer Gesomtfreiheits-
strofe von zwei Johren und sechs Monoten verurieilt. Die Revision des

.l30

127



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 5192 Gerling lnformotionen für wirlschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 5192

Ausschließung des Strofuerteidigers
- versuchte Strofuereitelung, $ 258 SIGB

- Wohrheitspflicht
IOLG Düsseldor{, Beschl.v. 10.12.1990 - I Ws 1096/90 - wistro 1991, 193)

Leitsötze:

l. Bedient der Verteidiger sich bei der Ausübung seines Mondots pro-

zessuol zulössiger Mittel, so kommt seine Ausschliel)ung wegen des

Verdochts der (versuchtenl Strofuereitelung selbst donn nicht in Be-

trochi, wenn er dodurch dozu beitrögt, doD der Houpiverhondlungs-

termin vertogt werden mu0.

2. Einer mündlichen Verhondlung im Sinne des $ l3B d Abs.l SIPO bedorf
es nicht, wenn die Ausschlieflung des Verteidigers schon im Zeiipunkt

derAntrogstellung nicht in Betrocht kommt und durch eine mÜndliche

Verhondlung kein onderes Ergebnis zu erworten ist.

Leitsötze (d.Verf.),

l. DerVerteidiger ist ols Orgon der Rechtspflege zur Mitwirkung bei der
Ermittlung der moteriellen Wchrheit berechtigt und verpflichtet. Do-

neben hot er die Funktion ols Vertrouensmonn des Angeklogten. ln

Kollisionsföllen ist der Beistondsfunktion des Verteidigers der Vorzug

zu geben.

2. Strofuerteidigung ist ihrer Notur noch ouf den Schutz des Beschuldig-

ten vor Ankloge, Verhoftung und Verurteilung ousgerichtet.

3. Der Strofuerteidiger dorf sich bei der Ausübung seines Mondots nur

prozessuo I zu lössiger Mittel bedienen. Er do rf die Ehefro u des Beschul-

digten ouf ihrAussogeverweigerungsrecht (S 52 Abs. I Nr. 2 SIPO) hin-

weisen und sie bitten, nicht ouszusogen, ohne doß er sich dodurch

der Strofuereitelung schuldig mocht.

Aus den Gründen:

l. Die Vorloge ist unbegründet.

Die Generolstootsonwoltscholt hot in ihrer Stellungnohme u. o. ousge-

fuhrt'

,,Die sochlichen Voroussetzungen für eine Ausschlie0ung des Rechts-

onwoli G. von der Verteidigung des Angeklogten zu 3. sind nichi gege-

ben. Sein Verholten rechtfertigt weder den hinreichenden noch gor den

d rin gen d en Verdo cht d er veru rso chten Strofuereitel u n g.

Der Verteidiger ist ols Orgon der Rechtspflege ($ I BRAO) zur Mitwirkung

bei der Ermittlung der mqteriellen Wohrheit berechtigt und verpflichtet.

Dem steht seine ondere Funktion ols Vertrouensmonn des Angeklogten,

ols sein Rechtsbeistond, gegenüber. Bei Lösung der sich ous dieser

Doppelstellung ergebenden Kollisionen isi der Beistondsfunktion des

Verieidigers der Vorzug einzuröumen (LK-Ruß, SIGB, 10. Aufl', Rdn. 19 zu

$ 258 m.w N.). Soweit er prozessuol zulössig hondelt, ist sein Verholten

schon nicht iotbestondsmößig, nicht erst rechtfertigend (Ruß o.o.O.

m.w. N.).

Strofverteidigung ist ihrer Notur noch ouf den Schutz des Beschuldigten

vor Ankloge, Verhoftung und Verurteilung ousgerichtet (BGHSI 29,99
llo2l). Der Verteidiger ist deholb zur Belostung des Beschuldigten weder
verpflichtet noch befugt (LK-Ruß, Rdn. 20 zu 9258 m..N.l. Er broucht

desholb nicht doron mitzuwirken, doß Zeugen oder Mitongeklogte, die
seinen Mondonten belosten könnten, zur Houptverwoliung erscheinen.

Rechtsonwolt G. mußte desholb bei seinem Rot, den er der Mitonge-
klogten H. V. ouf deren Anfroge erieilte, berücksichtigen, ob ein Aus-

bleiben derMitongeklogten in der Houptverhondlung om 13. 8.1990 den

lnteressen seines Mondonten dienlich sein könnte. Do ihm bekonntwor;

wie dos Londgericht ousführt, doß die Strofkommer nicht in Abwesenheii
cier Mitongekiogten verhonciein würcie, muflie er ciie Foigen einer

etwoigen Vertogung für seinen Mondonten in seine Uberlegungen ein-

beziehen. Folls er sie für vorteilhoft hielt, hondelte er iedenfolls nicht tot-

bestondsmößig im Sinne des $ 258 Abs. I SIGB, wenn er der Mitonge-
klogten nicht empfohlen hot, zur Houptuerhondlung zu erscheinen. Ob
er sich einer Auskunft überhoupt zu entholten hotte, weil er möglicher-

weise in einen lnteressenwiderstreit geroien könnte, konn dohingestellt

bleiben, weil ein fehlerhoftes Verholten insoweit die Ausschließung nicht

zu begründen vermog.

Allerdings dorf der Verteidiger sich bei der AusÜbung seines Mondots
nur prozessuol zulössiger Mittel bedienen. Er hötte desholb der Mit-
o n geklo gten V. keine bewußt wo h rheitswid rig e Ausku nft erteilten d ü rfen,

um sie vom Erscheinen in der Houptverhondlung obzuholten, wenn er

gewußt hötte, do0 sie hierzu entschlossen wor. Für einen derortigen

Vorwurf liegen ober keine Anholtspunkte vor. Mit seinerAuskunft, ouf den

Gong des Verfohrens hobe es keinen Einfluß, ob sie komme oder nicht,

hot er sich weitgehend possiv verholten und lediglich unterlossen, ihr zu

empfehlen, der Lodung zur Houpiverhondlung nochzukommen. Die

Mitongeklogte H. V. ist die Ehefrou des von Rechtsonwolt G. verteidigien

Angeklogten J. V. Als Angeklogte steht es ihr frei, sich zu der Ankloge zu

öußern oder nicht zur Soche ouszusogen. DorÜber ist sie zu belehren,
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Ausschließung des Strofuerteidigers
- versuchte Strofuereitelung, $ 258 SIGB

- Wohrheitspflicht
IOLG Düsseldor{, Beschl.v. 10.12.1990 - I Ws 1096/90 - wistro 1991, 193)

Leitsötze:

l. Bedient der Verteidiger sich bei der Ausübung seines Mondots pro-

zessuol zulössiger Mittel, so kommt seine Ausschliel)ung wegen des

Verdochts der (versuchtenl Strofuereitelung selbst donn nicht in Be-

trochi, wenn er dodurch dozu beitrögt, doD der Houpiverhondlungs-

termin vertogt werden mu0.

2. Einer mündlichen Verhondlung im Sinne des $ l3B d Abs.l SIPO bedorf
es nicht, wenn die Ausschlieflung des Verteidigers schon im Zeiipunkt

derAntrogstellung nicht in Betrocht kommt und durch eine mÜndliche

Verhondlung kein onderes Ergebnis zu erworten ist.

Leitsötze (d.Verf.),

l. DerVerteidiger ist ols Orgon der Rechtspflege zur Mitwirkung bei der
Ermittlung der moteriellen Wchrheit berechtigt und verpflichtet. Do-

neben hot er die Funktion ols Vertrouensmonn des Angeklogten. ln

Kollisionsföllen ist der Beistondsfunktion des Verteidigers der Vorzug

zu geben.

2. Strofuerteidigung ist ihrer Notur noch ouf den Schutz des Beschuldig-

ten vor Ankloge, Verhoftung und Verurteilung ousgerichtet.

3. Der Strofuerteidiger dorf sich bei der Ausübung seines Mondots nur

prozessuo I zu lössiger Mittel bedienen. Er do rf die Ehefro u des Beschul-

digten ouf ihrAussogeverweigerungsrecht (S 52 Abs. I Nr. 2 SIPO) hin-

weisen und sie bitten, nicht ouszusogen, ohne doß er sich dodurch

der Strofuereitelung schuldig mocht.

Aus den Gründen:

l. Die Vorloge ist unbegründet.

Die Generolstootsonwoltscholt hot in ihrer Stellungnohme u. o. ousge-

fuhrt'

,,Die sochlichen Voroussetzungen für eine Ausschlie0ung des Rechts-

onwoli G. von der Verteidigung des Angeklogten zu 3. sind nichi gege-

ben. Sein Verholten rechtfertigt weder den hinreichenden noch gor den

d rin gen d en Verdo cht d er veru rso chten Strofuereitel u n g.

Der Verteidiger ist ols Orgon der Rechtspflege ($ I BRAO) zur Mitwirkung

bei der Ermittlung der mqteriellen Wohrheit berechtigt und verpflichtet.

Dem steht seine ondere Funktion ols Vertrouensmonn des Angeklogten,

ols sein Rechtsbeistond, gegenüber. Bei Lösung der sich ous dieser

Doppelstellung ergebenden Kollisionen isi der Beistondsfunktion des

Verieidigers der Vorzug einzuröumen (LK-Ruß, SIGB, 10. Aufl', Rdn. 19 zu

$ 258 m.w N.). Soweit er prozessuol zulössig hondelt, ist sein Verholten

schon nicht iotbestondsmößig, nicht erst rechtfertigend (Ruß o.o.O.

m.w. N.).

Strofverteidigung ist ihrer Notur noch ouf den Schutz des Beschuldigten

vor Ankloge, Verhoftung und Verurteilung ousgerichtet (BGHSI 29,99
llo2l). Der Verteidiger ist deholb zur Belostung des Beschuldigten weder
verpflichtet noch befugt (LK-Ruß, Rdn. 20 zu 9258 m..N.l. Er broucht

desholb nicht doron mitzuwirken, doß Zeugen oder Mitongeklogte, die
seinen Mondonten belosten könnten, zur Houptverwoliung erscheinen.

Rechtsonwolt G. mußte desholb bei seinem Rot, den er der Mitonge-
klogten H. V. ouf deren Anfroge erieilte, berücksichtigen, ob ein Aus-

bleiben derMitongeklogten in der Houptverhondlung om 13. 8.1990 den

lnteressen seines Mondonten dienlich sein könnte. Do ihm bekonntwor;

wie dos Londgericht ousführt, doß die Strofkommer nicht in Abwesenheii
cier Mitongekiogten verhonciein würcie, muflie er ciie Foigen einer

etwoigen Vertogung für seinen Mondonten in seine Uberlegungen ein-

beziehen. Folls er sie für vorteilhoft hielt, hondelte er iedenfolls nicht tot-

bestondsmößig im Sinne des $ 258 Abs. I SIGB, wenn er der Mitonge-
klogten nicht empfohlen hot, zur Houptuerhondlung zu erscheinen. Ob
er sich einer Auskunft überhoupt zu entholten hotte, weil er möglicher-

weise in einen lnteressenwiderstreit geroien könnte, konn dohingestellt

bleiben, weil ein fehlerhoftes Verholten insoweit die Ausschließung nicht

zu begründen vermog.

Allerdings dorf der Verteidiger sich bei der AusÜbung seines Mondots
nur prozessuol zulössiger Mittel bedienen. Er hötte desholb der Mit-
o n geklo gten V. keine bewußt wo h rheitswid rig e Ausku nft erteilten d ü rfen,

um sie vom Erscheinen in der Houptverhondlung obzuholten, wenn er

gewußt hötte, do0 sie hierzu entschlossen wor. Für einen derortigen

Vorwurf liegen ober keine Anholtspunkte vor. Mit seinerAuskunft, ouf den

Gong des Verfohrens hobe es keinen Einfluß, ob sie komme oder nicht,

hot er sich weitgehend possiv verholten und lediglich unterlossen, ihr zu

empfehlen, der Lodung zur Houpiverhondlung nochzukommen. Die

Mitongeklogte H. V. ist die Ehefrou des von Rechtsonwolt G. verteidigien

Angeklogten J. V. Als Angeklogte steht es ihr frei, sich zu der Ankloge zu

öußern oder nicht zur Soche ouszusogen. DorÜber ist sie zu belehren,
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bevor sie zur Soche vernommen wird .9243 Abs. 4 Sotz I SIPO). Aber
selbstwenn dos Verfohren gegen Frou V. obgetrenntwürde, wöre sie ols
Ehefrou des Beschuldigten berechtigt, die Aussoge zu verweigern ($52

Abs. I Nr. 2 SIPO). Auf dieses Recht dorf sie der Verteidiger ihres Ehe-
monnes hinweisen und sie bitten, nicht ouszusogen, ohne dqß er sich
dodurch der Strofuereitelung schuldig mocht (BGHSt 10, 393 t3951).

Die Auskunft, die Rechfsonwolt G. der Angeklogten erteilt hot, beeinflußt
ihre Entschließungsfreiheit erheblich weniger. Sie ist desholb ebenfolls
nicht strofbor: Angesichts des Rechis der Angeklogten V. sich nichi zur
Soche einzulossen oder ols Zeugin die Aussoge zu verweigern, konn
die Auskunft des Rechtsonwolts, ouf den Gong des Verfohrens hobe es
keinen Einfluß, ob sie komme oder nicht, noch nicht einmol von vornherein
ols folsch ongesehen werden'.'

Dem iritt derSenot bei. Er holt es überdies für möglich und wohrscheinlich,
doß Rechtsonwclt G. wegen der longen Douer der Untersuchungshoft
seines Mondonten dorouf vertrout hot, doß die HoupVerhondlungen om
13. B. 1990 o uch bei einem Ausbleiben derAngeklo gten zv 2. durchgefu h rt
werde. .....

Porleiverrot durch Rechtsonwoh, $ 356 SIGB
- Scheidungsverfohren
(BGH, Beschl.v. 13.2.1991 - lll StR l3l91 - wistrq 1991,2211

Leitsotz:

Ei n Rechtso nwo lt d ient entgeg en gesetzten lnteressen, in d em er zu n ö chst
die Ehefrou in ihrer scheidungsongelegenheit dohin beröt, die Ehe ouf-
rechtzuerholten, und sich spöieronwoltlich fürden Ehemonn einsetzt, der
ohne vorhergehende Einigung über die Scheidungsfolgen die scheidung
erstrebt.

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot den Angeklogten wegen Porteiverrots zu ocht
Monoten Freiheitssirofe verurieilt, deren Vollstreckung es zur Bewöhrung
ousgesetzt hot. Mit der Revision rügt er die Verletzung sochlichen Rechts.
Dos Rechtsmittel hot zum Teil Erfolg.

l. Die Uberprüfung des Urteils oufgrund der Revisionsrechtfertigung hot
zum schuldspruch keinen Rechtsfehlerzum Nochieil des Angeklogten
ergeben ($ 349 Abs. 2 stPo). Auf der Grundloge der getroffenen Fest-
stellungen hot dos Londgericht zu Rechi ongenommen, doß der
Angeklogte beiden Eheleuten s.- G. in derselben Rechtssoche ols
Anwolt bewußt und gewollt durch Rot und Beistond im entgegen-
gesetzten lnteresse gedient hot, indem er zunöchst die Ehefrou in ihrer
Scheidungsongelegenheit do rin beriet, die Ehe oufrechtzuerholten,
und sich spöteronwoltlich fürden Ehemonn einsetztg derohne vorher-
gehende Einigung über die Scheidungsfolgen ($ 630 Abs.l Nrn. 2 und
3 ZPOI die Scheidung ersirebte, wie zu der Zeit ongeblich ouch die
Ehefrou (vgl. BGHSI17,305,306 f., BGH, NSIZ 1985,74; BoyObLG,
NJW l98l, 830 f.; BoyEGH EGE XIV 267 I+.1.

2. Dogegen hot der strofousspruch keinen Bestond. Die Urteilsgründe
lossen nicht erkennen, ob dos Londgericht bei der Bestimmung der
Strofe bedocht hot, doß die Tot sowie Art und Moß ihrer strofrecht-
lichen Ahndung erhebliche stondesrechtliche Auswirkungen {ür den
Angeklogien hoben können, die möglicherweise bis zu einem befriste-
ien vertretungsverbot ($ll4 Abs. I Nr.4 BRAo) oder sogor bis zur
Ausschließung ous der Rechtsonwoltschoft ($ll4 Abs. I Nr.5 BRAoI
reichen (vgl. EGH Bremen EGE lV lll,ll3r EGH Fronk{urt EGE Xlll lB5,l9l}.

Die beruflichen Folgen können, wenn sie schwerwiegen, bei der Strof-
festsetzung mildernd zu berücksichtigen sein (vgl. BGH, NStZ 198/ 133,
134; BGHR SIGB 5 46 Abs. I Schuldäsgleich Srnd Bl. Oie Srrofe muß
desholb neu zugemessen werden.

Strofzumessung bei Steuerberoler
- Berufsverbot
(BGH, Beschl.v.5.l2.l990 - 3 StR 214190 - wistro 1991,135)

Leitsotz:

Noch $ 56 Abs. I Sotz 2 SIGB sind die Wirkungen, die von der Strofe
für dos kunftige Leben des Töters in der Gesellschoft zu erworten sind,
bei der Zu messu n g der Strofe zu berücksichtigen. Auch eine m it der Strofe
verbundene Nebenfolge konn die Sonktion empfindlicher mochen, wie
etwo die drohende Untersogung des Berufs ols Steuerberoter durch die
Berufsg erichtsbo rkeit.

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot den Angeklogten wegen Kreditbetrugs, wegen
Beihilfe zur Steuerhinterziehung und wegen Beihilfe zur Untreue in Toi-
einheit mit Verletzung der Buchführungspflicht zu einer Gesomtfreiheits-
strofe von zwei Johren und sechs Monoten verurieilt. Die Revision des

.l30
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Domit ist nicht gesogt, doß die Angobe der Berufsbezeichnung ,Rechts-
onwolt' im öffenilichen Auftreten oder in Verloutborungen, die on die
Offentlichkeit oder on einen größeren Personenkreis gerichtet sind, stets

oußerholb des Werbeverbots liege. Mit Rücksicht ouf die Art des einge-
setzten Werbem ittels oder o uf o ndere U mstö nd e ko n n do s U rtei I g erecht-
fertigt sein, es hondele sich um ein Verholten, dos ouf die Förderung
der lnonspruchnohme der Leistungen ongelegt sei. Die Umstönde des
vorliegenden Folles ergeben dies ober nicht. Anders könnte es donn lie-
gen, wenn der Rechtsonwolt bewußt eine werbeiröchtige Beziehung
zwischen seiner Berufstötigkeit ols Anwolt und seiner Mitwirkung in
Orgonisotionen herstellt (vgl. BGHZ 106,212,216 - zum Werbeverbot
für Notorel. Dofür reicht ober die bloße Hinzufügung der Berufsbezeich-
nung in den Vereinsbriefbögen nicht ous.

Der Genero lsto otso nwo lt bei m Oberlo nd esgericht vertritf d ie Mein u n g,
im vorliegenden Foll begründe die Nennung der Berufsbezeichnung

,Rechtso nwo lt' o uf den Brief bög en des Verei ns d ie Q u o I itot d er Werbu n g,
weil es sich um ein reklomehoffes ,Sich-Herousstellen' hondele. Dobei
spiele eine besondere Rolle, doß der Verein ein Hous-, Wohnungs- und
Grundbesitzerverein sei. Der Rechtsonwolt wolle sich ouf die genonnte
Weise ols Fochmonn für die diesen Personenkreis interessierende Rechts-

berotung in Erinnerung bringen. Diese Auffossung teilt der Senot in der
Gesomtbewertung nicht. Es isi mit zu berücksichtigen, do0 es in erster
Linie der Verein ist, der sich mit dere Aufführung der Vorstondsmitglieder
und ihrer Berufsbezeichnung gegenüber der Offentlichkeit dorsiellt. Dos
fuhrt freilich mittelbor ouch zu weiterem Bekonntwerden des Vorsionds.
Diese Wirkung mog solchen Vorstondsmitgliedern, die Angehörige freier
Berufe sind, willkommen sein. Aber ein reklomehoftes ,Herousstellen' des
Berufs oder der Töiigkeit ols Rechtsonwolt liegt hierin nicht und unter
Berücksichtigung des gesomten Sochverholts wertet iedenfolls die
heutige Verkehrsonschouung, wie bereits ousgeführt wurde, dos hier in

Rede stehende Verholten nicht ols ouf die Förderung des Umsotzes des
Rechtso nwo lts o n gelegte Werbu ng.

Angeklogten ist hinsichtlich des Schuldspruchs unbegründet, weil inso-

weii d ie No ch prüf u n g des U rtei ls o ufg ru n d d er Revisionsrechtfertig u n g en

keinen Rechtsfehler zum Nochteil des Angeklogten ergeben hot. Der

Strofousspruch hot ollerdings keinen Besiond.

Dos Londgericht hot ousweislich der Urteilsgründe sowohl bei der
Zumessung der Einzelfreiheiisstrofen ols ouch bei der Gesomtstrofen-
bildung nicht bedocht, welche Auswirkungen die Strofen ouf dos zukünf-

tige Berufsleben des nicht vorbestroften Angeklogten ols Steuerberoter
hoben werden. Noch $ 46Abs. lSolz2StGB sind dieWirkungen, dievon
der Strofe für dos künftige Leben des Töters in der Gesellschoft zu erwor-
ten sind, bei der Zumessung der Strofe zu berücksichtigen. Auch eine

mit der Strofe verbundene Nebenfolge konn die Sonktion empfindlicher
mochen, wie etwo zwingend vorgeschriebene beqmtenrechtliche Konse-

quenzen (BGHSI 35, l48r BGHR 946 I Schuldousgleich 2, lB) oder die
Ausschließung ous der Rechtsonwoltschqft (BGHR o.o.O.5, B).

Nichts onderes gilt für die drohende Untersogung des Berufs ols Steuer-

beroter durch die Berufsgerichtsborkeit. Bei einem Sochverholt wie hier

durfte dos Londgericht von einer Erörierung dieser Froge im Urteil nicht

obsehen.

Strofzumessung beim Steuerberoler
- Untersogung der Berufsousübung
{BGH, Beschl,v. 19.6.1991 - 2 StR 352190 - wistro 1991, 300)

Leitsotz:

Bei der Bemessung der Strofe gegen einen Steuerberoier isi eine dro-
hende Untersogung der Berufsousübung zu berücksichtigen.

Aus den Gründen:

Dos Londgericht hot den Angeklogten wegen Beihilfe zum Betrug in zwei
Föllen, zum Kreditbetrug in zwei Fe llen und zur Verletzung der Buch-

führungspflicht zu einer Freiheitssirofe von zwei Johren und sechs

Monoten verurteilt. Die Revision des Angeklogten, mit der er die Verlet-

zung moteriellen und formellen Rechts rügi, ist zum Schuldspruch unbe-
gründet im Sinne von $ 349 Abs. 2 SIPO, fuhrt ouf die Sochbeschwerde
ober zur Aufhebung des Strofousspruchs.
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Dos Londgericht hot bei der Strofzumessung nichi in Beirochi gezogen,
welche Auswirkungen die Strofe ouf dos zukünftige Berufsleben des
Angeklogten ols Steuerberoter hoben konn. Noch $ 46 Abs. I Sotz 2 SIGB
sind dieWirkungen, dievon derStrofefürdos künftige Leben desTöters in

der Gesellschoft zu erworten sind, bei der Zumessung der Strofe zu
berücksichtigen. Auch eine mii der Strofe verbundene Nebenfolge konn
die Sonktion empfindlicher mochen. Dem Angeklogten, der noch den
Feststellungen ols Steuerberoier folsche Bilonzen erstellt und dodurch
Beihilfe zu Konkurs- und Vermögensdelikten einer Geschöftsfrou geleistet
hot, droht die Untersogung der Berufsousübung ols Steuerberoier durch
die Berufsgerichtsborkeit. Dies hötte dos Londgericht beider Bemessung
derStrofe bedenken müssen (vgl. BGHR StGB $ 46Abs.l Schuldousgleich
22 m.w. N.).

dos betreffende Verholten sei dorouf ongelegt, ondere für die ln-

onspruchnohme der Leisiungen zu gewinnen. Es genügt ollerdings
nicht, doß ein Verholten (lediglich) die Wirkung hot, do0 der Leistungs-

erbringer und seine Leistungen beim Publikum weiter bekonnt werden
und sich dies für ihn umsoilördernd ouswirkf entscheidend ist viel-
mehr, ob dos Verholten noch der Verkehrsonschouung dorouf onge-
legt isi, diese Wirkung zu erreichen. Die Umsotlörderung muß nicht
der einzige Zweck des zu beurteilenden Verholtens sein, sondern es

mog ouf ondere Gründe mit zurückzuführen sein.

lst ein Verholten ols Werbung zu bewerien, so hot sich die Prüfung

onzuschlie0en, ob es sich noch den oben zu I genonnten Grundsötzen
um eine berufsrechilich nicht erloubte Werbung hondelt. Schronken
ergeben sich dobeisowohl hinsichtlich des lnholts derWerbung, ins-

besondere durch dos Verbot der Eigenbewertung von Leistungen, wie
o uch h i nsichtl ich der Art der ein g esetzten Werbem ittel, i nsbesondere
solcher, deren Einsotz fur die gewerbliche Wirtschoft typisch ist (wie

etwo Zeitu n gsinserote, Ru ndf u n k- oder Fernsehwerbu n g, Verwend u n g
von Morkenzeichenl. Den Abgrenzungen ist hier im einzelnen iedoch
nichi weiter nochzugehen.

bl Dos Verholten, dos Gegenstond des vorliegenden Verfohrens ist, stellt
nömlich keine Werbung in dem oben dorgestellten Sinne dor. Es ist

weithin üblich, doß Personen -Angehörige derverschiedensten Berufe

- im soziolen Roum, so ouch bei der Mitorbeit in Vereinen und Ver-

bönden, unter Erwöhnung ihrer Berufsbezeichnung ouftreten. Wenn
ein Verein in seinen Drucksochen ohne besondere Hervorhebung die
Vorsto ndsm itg I ied er m it der Berufsbezeich n u n g o uff ü h rt, so verbi nd et
der Verkehr domit nicht die Vorstellung, die betreffende Person hobe
es dorouf ongelegt, bei den Empföngern derVereinsdrucksochen oder
in sonstigem weiteren Kreis um die lnonspruchnohme von Leisiungen
zu werben. Bei Angehörigen freier Berufe wird es sich freilich houfig
ouch für den Umfong ihrer Berufstötigkeit günstig ouswirken können,
wenn sie unter ihrer Berufsbezeichnung weiter bekonnt werden. Allein
wegen dieserWirkung konn die Angobe der Berufsbezeichnung der
Vorstondsmitglieder in den Vereinsdrucksochen nicht ols Werbung
ongesehen werden. Dos zeigt sich zusötzlich dorin, doß Vorstonds-
mitglieder ouch Angehörige solcher Berufe sein können, bei denen
die Annohme von vornherein ousscheidet, es könne ein lnteresse on
Werbung im Spiele sein. Es ist noch derVerkehrsouffossung oberouch
nicht gerechtfertigt, hier ie noch Beruf zu unterscheiden.

Ausschließung ous dem Berufsstond
- Schuldverzeichnis

- keine Versicherungsprö mie

- wirtschoftliche U no bhö ng ig keit
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 10. B.l9BB - StO l/88 - rkr. - StB 1990, 236)

Leitsötze:

l. Die Unobhöngigkeit der Berufsousübung ist unter dem ondouernden
Dru ck ei ner erheb I ichen wi rtschoftl ichen N otlo ge n icht gewö h rleistei,
weil die Gefohr noheliegt, doß der Steuerberoter iedes Mondot
onnimmt ohne Rücksicht dorouf, ob er es mii der gebotenen Sorgfolt
beorbeiten konn, und doß er sich bei der Beorbeitung von soch-
fremden Erwögungen leiten lößt.

2. Dos Fehlen der wirtschoftlichen Unobhöngigkeit konn für sich ollein
bereits die Ausschlieflung des Sieuerberoters ous dem Beruf recht-
fertigen.

Aus den Gründen:

V.

Dem Berufsongehörigen fehlt noch den ergönzenden Feststellungen
ouch weiterhin die wirtschoftliche Unobhöngigkeii. Durch die inzwi-
schen erfolgte Zwongsversteigerung des Grundbesitzes hot sich
seine finonzielle Loge keinesfolls gebessert, sondern eher verschlechtert.
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Zum Sochverholt:

Ein Rechtsonwoli, der seit zwonzig Johren Vorsitzender eines Hous-,

Wohnungs- und Grundeigentümervereins wor, hotte eingewilligt, doß
der Verein seine Berufsbezeichnung ouf Briefbögen obdruckte. Auf

den Briefbögen wurden die drei Vorstondsmitglieder ie mit ihrer Berufs-

bezeichnung oufgeführt, so dofl der Betroffene mit dem Zusotz,,Rechts-

onwolt und Noto/' oufgefuhrt wor. Der Ehrengerichtshof fÜr Rechts-

onwölte beim Bundesgerichtshof hot den Rechtsonwoltvon dem Vorwurf

sto ndeswid riger Werbung freigesprochen.

o) Dos Verbot onwoltlicher Werbung findet seine Grundloge in $ 43

BRAO. Wie der Senot bereits mehrfoch entschieden hot (BGHSI 28,

lB3,lB9; Urt. v. 13.5.1985 - AnwSt tRl 1/85: NJW 1985,2959 f. und

vom 23. 3.1987 -AnwSt lRl26/87 :BGHR BRAO $ 43 Soiz 2 siondes-

widrig 31, gehört es zu den Pflichten des Rechtsonwoltes, nicht in unzu-

lössiger Weise für seine Proxis zu werben. (...) Der Rechisonwolt ist

gemöß $ I BRAO ein unobhöngiges Orgon der Rechtspflege. Er Übt

einen freien Beruf, ober kein Gewerbe ous ($ 2 BRAO)' Mit diesen

Prinzipien loßt sich nicht vereinboren, doß der Rechtsonwoli wie ein

Gewerbetreibender um Auftröge wirbt. (...1

2. lm Ergebnis zutreffend hot der Ehrengerichtshof ongenommen, doß
dos Verholien des Rechtsonwolts nicht unter dos berufsrechtliche

Werbeverbot fallt. (. . .l

ol Werbung (,gezielte Werbung'l ist ein Verholten, dos plonvoll dor-

ouf ongelegi ist, ondere dofur zu gewinnen, die Leistungen des

Werbenden (oder eines Dritten, für den geworben wirdl in

Anspruch zu nehmen (vgl. dozu dos Zitot in BVerfGE 71,162,167;

Prinz, Anwo liswerbu n g,1986,S. 571. Ob d iese Merkmo le erf Ü I lt si nd,

ist noch obiektiven Kriterien zu ermitteln. Moßgebend dofÜr ist in

erster Linie die Verkehrsonschouung. Dos enispricht ouch der Auf-

fossung des Bundesverfossungsgerichts (BVerfGE 76, 196, 2061,

wenn es ousführi, doß die Beurieilung noch dem Eindruck vozu-
nehmen ist, den dos onwoltliche Verholten ouf dos Publikum mocht.

Noch der Verkehrsouffossung hondelt es sich um Werbung in die-

sem Sinne nicht nur donn, wenn sich iemond mit posiiiven Bewer-

tungen der eigenen Föhigkeiten und Leistungen oder mit Auf-

forderungen zur lnonspruchnohme der Leistungen on dos Publikum

wendet. Bei der gebotenen Gesomtbetrochtung oller Umstönde

können vielmehr ouch sonstige Gründe dos Urteil rechtfertigen,

Angesichis gegen ihn derzeit bestehender iitulierter Forderungen von

mindestens 196.000 DM erscheint es ousgeschlossen, doß der Berufs-

ongehörige beietwo gleichbleibenden Gewinnen von co. 4.600 DM im

Monotseine Schulden in obsehborerZeitobtrogen konn, ouch wenn er-
wie er behouptet - nur 1.200 DM für seinen und seiner Fomilie Lebens-

unierholt benötigt und totsöchlich ouch weiterhin - wie er hofft - in dem

versteigerten Hous zusommen mit seiner Mutter, die 400 DM Mietonteil

übernehmen würde, gegen eine Monotsmiete von 2'000 DM wohnen

bleiben konn. Von dem ihm noch Abzug seines Mietonteils von 1.600 DM
und der Lebensholtungskosten von 1.200 DM verbleibenden Betrog

von l.BO0 DM hotte er noch seine Steuern und weitere persönliche

Aufwendungen (2. B. Kronkenversicherungsbeitröge) zu entrichten. Der

ihm verbleibende Restbetrog, den er zur Schuldentilgung zur VerfÜgung

hotte, wöre so gering, doß seine Hoffnung ouf eine Regelung mit ollen

Glöubigern, die zu einer Tilgung seiner Schulden in obsehborer Zeil
führen könnte, unreolistisch erscheint, zumol seine Houptglöubigerin, die

Volksbonk in K., die bisher oufgrund der l9B4 erfolgten Abtretung ein

Drittel seiner Honororforderungen (noch seinen Angoben eiwo 3.000
DM im Monot) erhalt, sich in diesem Folle mit einer erheblich niedrigeren

Tilg u ngsrote zufriedengeben müßte.

An gesichts d ieser Vermögenslo ge versp rechen o u ch sei ne Bem Ü h u n g en,

einä neue - günstigere - Umschuldung zu erreichen, keine Aussichi ouf

Erfolg, zumol er noch der Versteigerung des Grundbesitzes seinen

Glöubigern keine Sicherheiten mehr onbieten konn.

Wenn - womit unter diesen Umsiönden zu rechnen ist - eine Umschul-

dung ebenso wie eine neue Regelung mit der Volksbonk scheiiert und

diese Glöubigerin ouch weiterhin ein Drittel seiner Honorore (co.3.000

DMI unmittelbor von seinen Mondonten erhAlt, verbleiben ihm von sei-

nem monotlichen Gewinn lediglichl.600 DM,von denen erSteuern,seine

weiteren persön I ichen Aufwend u ngen ( Kro n kenversicheru n g ), d ie Miete
und den Lebensunterholt der Fomilie zu bestreiten und die Übrigen

Glaubiger zu befriedigen hötte.

Unter diesen Umstönden ist eine Konsolidierung der finonziellen Ver-

höltnisse ouf obsehb oreZeil nicht zu erworten. Unter dem ondouernden

Druck einer solchen wirtschoftlichen Notloge ist eine unobhöngige Berufs-

ousübung noch wie vor nicht gewöhrleistet, weil die Gefohr noheliegt,

doß der Berufsongehörige iedes Mondot entgegennimmt ohne RÜcksicht

doroul ob er es mit der gebotenen Sorgfolt beorbeiten konn, und doß

ersich bei der Beorbeitung von sochfremden Erwögungen leiien loßt (vgl.

Senotsurt.v.15.6.l9BB - StO 3/88-;Gehre, Kommentorzum SiBerG,g 57,

Rdnr. 10; Bonner Hondbuch der Steuerberoiung, Foch B $ 5Z Rdnr. 809
m.w. N.l.
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vl.

Bei der Prüfung der Froge, welche berufsgerichtliche Moßnohme gegen
den Berufsongehörigen zu verhöngen ist ($s B? 90 StBerGl, berücksichtgt
der Senot folgendes'

Der Berufsongehörige hot in der Houptverhondlung Einsicht in sein
Fehlverholten gezeigt und diese ouch durch die Beschrönkung seiner
Berufung zum Ausdruck gebrocht. Auch hot er seine finonziellen Verholt-
nisse freimütig offenbort. Die Begleichung einiger Forderungen lö0t eine
gewisse Bereitschoft erkennen, seine zerrütteten finonziellen Verhöltnisse
wieder in Ordnung zu bringen. Hierfür spricht ouch die - wenn ouch
unter dem Druck der bevorstehenden Houptuerhondlung - om B. B. lgBB
in der Hoffnung, dos versicherungsverholtnis wieder oufleben zu los-
sen, vorgenommene Uberweisung der Versicherungsprömien. Schuld-
mindernd konn ouch die für ihn überroschende Beendigung seines
Besch öftig u n gsverhö ltn isses bei der X-Treu ho nd g ewertet werden, m it der
o ngesichts der d u rch den Ho usko uf bestehenden Do rlehensverpflichtun-
gen seine finonziellen Schwierigkeiten im Johre 1980 begonnen.

Demgegenüber muD sich iedoch zum Nochteil des Berufsongehörigen
ouswirken, doß er seine Berufspflichten mehrfoch und erheblich verletzt
hot. Schwer wiegt, doß er trotz der om12.12.1986 erfolgten Vorverurtei-
I u n g wegen feh len d en Berufshoftpflichversicheru ngsschutzes d ie fö I I igen
Versicheru n gsprö m ien n icht gezo h lt h ot, so d oß der H oftpf I ichversich erer
ieden{olls im lnnenverhöltnis noch $39 Abs. 2.WG seit dem 5.6.1987
von der Leistungspflicht frei geworden ist. Allerdings muß sich insoweit
zugunsten des Berufsongehörigen ouswirken, doß der Versicherer in
seinem Mohnschreiben noch keine Kündigung ousgesprochen hotte und
der Berufsongehörige dos spötere Schreiben vom 9.7.1987, dos ols
Kündigung ousgelegt werden könnte, unwiderlegt nicht erholten hot.
Außerdem hot die steuerberoterkommer Düsseldorf ols noch s$l5Bc
Abs. 2 Sotz i WG, 67 Sotz 2 StBerG zustöndige Stelle von diesem
Schreiben keine Benochrichtigung erholten, so doß der Versich erer Irolz
d es Zo h I u n g sverzu g es g em öfl $ l5B c Abs . 2 SoIzlWG i m Außenverhö ltis
gegenüber evtl. geschodigten Dritten zur Leistung verpflichtet geblieben
ist. Gleichwohl liegt in der Nichtzohlung der Prömien trotz voroufgegon-
gener berufsgerichtlicher Ahndung und trofz des im domoligen Urteil
enthqltenen Hinweises ouf den bei erneutem Wegfoll der Berufs-
hoftpflichversicherung drohenden Berufsousschluß eine gewichtige
Verfehlung des Berufsongehörigen. Ob es sich dobei totsöchlich um
einen VerstoD noch $ 62 StBerG hondelt oder ob nicht ein solcher noch
$ 52 Abs. 2 SoIz I StBerG vorliegt, dorf der Senot wegen der durch die
Berufsbeschrönkung eingetretenen Rechtskroff des Schuldspruchs nicht
nochprüfen.

Mondonten geltend gemochte Anspruch bestritten wird oder nicht. Der
Anschein der Porieilichkeit des Notors konn sowohl bei den Beteiligten
ols ouch in der Offentlichkeit iedenfolls donn entstehen, wenn der Notor
noch der Beurkundung eines Ehevertroges, der u. o. Regelungen für eine
zukünftige Auseinondersetzung der Beteiligten enthöli, im Folle der Aus-
einondersetzung ols Vertreter eines der Beteiligten dessen lnteressen
gegenüber dem onderen Beteiligten wohrnimmt. Abgesehen dovon
besteht gerode in Scheidungsverfohren die nicht ouszuschließende
Moglichkeit, doß im Verloufe des Verfohrens der lnholt des von dem
Notor beurkundeten Vertroges zwischen den Porteien streitig wird lzu den
sich ous $ 14 BNotO ergebenden Pflichten vgl. Arndt, o.o.O.).

ilt.

Der Antrogsteller hot ouch schuldhoft gehondelt. Als Notor ist er ver-
pflichtet, sich über die fur die Ausübung seines Amtes moßgeblichen
rechtlichen Grundsöize zu informieren. Der Antrogsgegner ist zu Recht
dovon ousgegongen, doß ein Anwoltsnotor, der seine Anwoltsproxis in
einer Sozietöt mit onderen Rechtsonwölten ousübt, durch orgonisoto-
rische Mo0nohmen sicherstellen muß, do0 die onderen Mitgliederseiner
Sozietöt kein Mondot übernehmen, dessen Ubernohme und Erfüllung
gegen den Grundsotz der Unporteilichkeit des Notors verstößt. Der
Antrogsteller hot o uch in seiner Beschwerdebegründung nicht dorgelegt,
doß er eine derortige orgonisotorische Vorsorge getroffen hot. Abge-
sehen dovon hot der Antrogsteller zumindest schon desholb fohrlössig
gehondelt, weil er, nochdem er Kenntnis von dem Mondot erlongt hotfe,
die rechtsirrige Ansichtvertrot, dofJ die Mondotierung seiner Sozietöt mit
den für ihn moßgeblichen berufsrechtlichen Regelungen vereinbor sei.

Grenzen des Werbeverbols
(BGH, Urr.v.19.2.1990 - AnwSt lRlil/89 -BBt9g0,949l

Leitsötze:

i. Werbung liegt vot wenn sich iemond mit positiven Bewertungen der
eigenen Föhigkeiten und Leistungen oder mitAufforderungen zu einer
lnonspruchnohme der Leistungen on dos Publikum wendet.

2. Es genügt nicht, doß ein Verholten lediglich die Wirkung hot, do0 der
Leistungserbringer und seine Leistungen beim Publikum weiter bekonnt
werden und sich dies für ihn umsotzfördernd ouswirkf entscheidend
ist, ob dos Verholten noch der Verkehrsonschouung dorouf ongelegt
ist, diese Wirkung zu erreichen.
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DerAntrogsgegner hot dem Antrogsteller mii Bescheid vom7.5.1990 eine

Mißbilligung ousgesprochen. Der Antrogsgegner hot sie domit begrün-
det, doß der Antrogsieller mit der Mondotsübernohme in der Schei-

dungssoche durch seine Anwoltssozietöt schuldhoft gegen seine ihm ols

Notor obliegende Pflicht zur Unporteilichkeit verstoßen hobe.

Gegen diese Mißbilligung hot der Antrogsteller rechtzeitig Antrog ouf
gerichtliche Entscheidung gestellt. Dos Oberlondesgericht hot den
Antrog zurückgewiesen. Dogegen wendet sich der Antrogsieller mit

sei n er rechizeitig ei n g eg o n g enen sofortig en Beschwerd e.

il.

l. Die sofortige Beschwerde ist gemöß $ lll Abs. 4 BNotO zulössig, sie

hot iedoch keinen Erfolg. Die ongefochtene Verfügung des Antrogs-
gegners ist rechtlich nicht zu beonsionden, der Antrogsteller hot
schuldhoft gegen die ihm obliegende Pflicht zur Unporteilichkeit ver-

stoßen.

2. Notore und gleichermoßen Anwoltsnotore unterliegen dem Grund-
sotz der Unobhöngigkeit und Unporteilichkeit {BGH, Beschluß v.

5.12.l9BB - NotZ 6/88:8GA7106,212,217: BGHR BNotO $l
Unporteilichkeit l). Noch der stöndigen Rechtsprechung des Buncies-

gerichtshofs folgt ous diesem ollgemeinen Grundsotz die Pflicht des

Notors, doß er ols unobhöngiger Betreuer der Beteiligten schon den
Anschein der Porteilichkeii vermeiden und ols unporteiischer Rechts-

beroter sömtlicher Beteiligter Vertretungen oblehnen mu0, in denen es

sich um die Wohrnehmung gegensötzlicher Porteiinteressen hondelt
(BGH o.o.O.; Beschl. v.20.1.1969 - NoiZ l/68 :BGHZS], 30], 3041+.;

vgl. ouch Arndt, BNoiO, 2. Aufl. $ 16 ll Nr. 61.

Die Ubernohme des Mondots durch die Sozietöt des Antrogstellers

widersproch im Hinblick ouf den vom Antrogsteller beurkundeten Ehe-

verirog diesem Grundsotz. Mit der Ubernohme des Mondoies durch

die Sozietöt hot der Antrogsteller neben seinen onderen Sozien die
Vertretung einer on der Beurkundung beteiligten Portei übernommen.
Der Umsiond, doß Rechtsonwolt Schl. intern die Soche ols Sochbe-
orbeiter übernommen hotte, ist unerheblich. Noch der stöndigen
Rechisprechung des Bundesgerichtshofes schulden die Mitglieder
einer Rechtsonwoltssozietöt die durch die Mondotsübernohme
begründeien Anwoltspflichten grundsötzlich gemeinsom (BGH, Urt. v.

29.10.1990 - AnwSt (Rl lll90: NJW 1991,49,50 m.w.N.l. Für den
Versto0 gegen den Grundsotz der Unporieilichkeit ist es dobei ohne
Bedeuiung, ob im Zeitpunkt der Mondotsübernohme der für den

Entscheidend wirktsich ledoch ous, doß dem Berufsongehörigen seiil986
die fur die Ausübung seines Berufes erforderliche wirtschoftliche Unob-
höngigkeit fehlt. Der Berufsongehörige ist seit diesem Zeitpunkt nicht

in der Loge gewesen, seine eigenen finonziellen Angelegenheiten in

Ordnung zu holten. Dieses von ihm zu vertretende Unvermögen hot zu

zo h I reichen - weitgehend f ruchtlos gebl iebenen - Zwo n gsvo I ltrecku n gs-

versuchen und schlieDlich zu seiner völligen Uberschuldung geführt,

d ie d u rch d ie Abg o be der eidesstottlichen Versicherun g o m 11. 2.1987 und
seine Eintrogung ins Schuldnerverzeichnis ($ 9.l5 ZPOI sichtbor zum Aus-

druck gekommen ist. Doß der überroschende Verlust seines Beschöfti-

gungsverhöltnisses bei der X-Treuhond nur kurze Zeit noch den im Zu-

sommenhong mit dem Houskouf eingegongenen hohen Dorlehens-

verbindlichkeiten die Zerrüttung seiner wirtschoftlichen und fino nziellen

Verhöltnisse Anfong 1980 eingeleitet hot, vermog dos Verschulden des

Berufsongehörigen nicht entscheidend zu mindern. Der Berufsonge-

hörige hötte ongesichts seiner hohen Verschuldung infolge des Houskoufs

entweder keine selbstöndige Steuerberotertötigkeit oufnehmen dÜrfen,

solonge er seine finonziellen Verhöltnisse nicht in Ordnung gebrocht hotte,

oder hötte seine Proxis oufgeben müssen, ols sich für ihn obzeichnete,
doß er dos Anwochsen seiner Schulden und die ZerrÜttung seiner Ver-

mögensverhöltnisse ouf Douer nicht verhindern konnte. I m ü b rig en ko m mi

dem Grod des Verschuldens im berufsgerichtlichen Verfohren onders ols

im ollgemeinen Sirofrecht nur eine untergeordnete Bedeutung zu.

Die berufsgerichtlichen Moßnohmen verfolgen in erster Linie den Zweck,

den Berufssiond reinzuholten und zu verhindern, doß durch Verfehlungen

einzelner die Gesomtheit der Berufsongehörigen in ein schlechtes Licht

geröt. Gerode in dieser Hinsicht lAßt dos Verholten des Berufsongehöri-

gen gegenüber der Berufskommer sowie in seinen eigenen Angelegen-
heiten eine erhebliche Gleichgültigkeit und fehlendes Pflichtgefuhl

erken nen. Wer zo h I reiche f ruchtlose Zwo n gsvol lstrecku n gsversu che h in-

nimmt und dobei ouch den Erloß von Hoftbefehlen und sogor seine

Verhoftung in Kouf nimmt, wer nicht einmol die gegen ihn im berufs-

gerichtlichen Verfohren verhöngte Geldbufie und - trotz vorheriger ein-

schlögigerVerurteilung - die folligen Prömien zu seiner Berufshoftpflicht-

versicherung bezohlt, von dem konn, insbesondere im Hinblick ouf seine

f ür unobsehbore Zeit hoffnungslosen Vermögensverhöltnisse, nicht erwo r-

tetwerden, doß er in Zukunft seinen Zo hlungsverpflichtungen nochkommt

und seine eigenen Angelegenheiten gewissenhoft behondelt.

Bei Abwögung der vorgenonnten Gesichtspunkte kommi, ouch wenn
diese Moßnohmen den Berufsongehörigen und seine Fomilie hort trifft,
eine geringere berufsgerichtliche Moßnohme ols die Ausschlie0ung ous

122
.l35



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 5192 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 5192

dem Beruf nicht in Betrocht, wobei bereiis ollein dos Fehlen derwirtschoft-
lichen Unobhöngigkeit diese Moßnohme rechtfertigen würde. Erst recht
wiegen die von dem Berufsongehörigen begongenen Berufspflicht-
verletzungen in ihrer Gesomtheit so schwer,, doß dieser ols ungeeignet
o n g esehen werden m uD, den Beruf des Steuerberoters weiter o uszu ü ben.
Die Offentlichkeit würde kein Verstöndnis dofür hoben, wenn ein Steuer-
berote; der seinen Zohlungsverpflichtungen in einem Umfong nicht noch-
kommt, doß der Gerichtsvollzieher immer wieder bei ihm zu vollstrecken
versucht, weiter in seinem Beruf tötig sein dürfre.

U nporteilichkeit des Anwohsnotors
- Beurkundung des Ehevertroges

- Scheidungsmondot

- Sozietöt
(BGH, Beschl.v. 9.12.199] - NotZ 26/901

Strofrechtliches Risiko des Notors,/
Vermögensvolmund
(BGH, Urt.v.12.6.1990 - 5 StR 268 - 89, RPK U 965/90)

Leitsötze:

Zur riskonten dinglichen Belostung eines Mündelgrundstücks durch den
Vermögensvormund zwecks Edongung eines Kredits für ein Mündel-
unternehmen.

Zur Belehrungspflicht des Notors bei Beurkundung eines Grundstücks-
oufvertroges, bei dem die Sicherung des wechselseitigen Leistungs-
o usto usches mossiv von der u blichen Gesio ltung eines Gru ndsiücksko uf-
vertrogs obweicht.

Aus den Gründen:

ll. Die Revision der Stootsonwoltschoft ist nicht begründet. Sie hölt den
Totbestond des $ 266 Abs. I SIGB für erfüllt, weil der Angeklogte ols
Vermögensvormund ein Grundstück des Mündels zur dinglichen
Sicherung einer Kreditoufnohme für die ebenfolls zum Vermögen des
Mundels gehörende Schiffswerft GmbH mit DM 200.000,- belostet
hot. Hierzu hot der Generolbundesonwqli in seiner Antrogsschrift
ousgeführt'

,,Der von der Beschwerdeführerin behouptete sochlich-rechtliche
Mongel des Urteils liegt nicht vor. Noch der Rechtsprechung mocht
es der weite Rohmen des oblektiven Totbestondes der Untreue erfor-
derlich, strenge Anforderungen on den Nochweis der inneren Totseite

Leitsötze:

l. Ein Anwoltsnotor, der einen Ehevertrog beurkundet hot, verletzt den
Grundsotz der Unporteilichkeit, wenn er in dem Ehescheidungs-
verfohen die Vertretung eines der Beteiligten übernimmt.

2. Der Anwoltsnotor, der seine Anwoltsproxis in einer Sozietöt mit onde-
ren Rechtsonwölten ousübt, muß durch orgonisotorische Moßnohmen
sicherstellen, doß seine Sozien kein Mondot übernehmen, dessen
Er{üllung dem Grundsotz der Unporteilichkeit des Notors wider-
spricht.

Aus den Gründen:

t.

DerAntrogsteller istAnwoltsnotor, seine Anwoltsproxis betreibt er in einer
Sozietöt mii den Rechisonwölten Schl. und Schm.

4m22.5.1987 beurkundete er einen Ehevertrog und ein gemeinschoft-
liches Testoment der Eheleute L. lm Jonuor l9B9 erteilte Herr 1., der sich
vo n sei ner Ehef ro u scheiden lossen wo I lte, der Anwo ltssozietöt Vol I m o cht
; /egen Scheid u ng und Folgesochen'l Der So ch beo rbeiter, Rechtso nwo lt
Schl., zeigte der Frou L. mit Schriftsotz vom 26.|198q seine Bevollmochti-
gung on und schlug die Durchführung einereinverstöndlichen Scheidung
vory oußerdem mochi er den in $ 3 des Ehevertroges geregelien Eigen-
iumsrückübertrogungs- und Herousgobeonspruch seines Mondonien
h insichtl ich bestim mter H o usroisgeg ensiö nd e g eltend. Der Antro gstel ler
erfuhr Anfong Februor l9B9 von dem Mondot, ols die von Frou L. bevoll-
möchtigte Rechtsonwöltin om 3.2.1989 telefonisch und sodonn mit
Schriffsctz vom 8.2.1989 dorouf hingewiesen hotte, doß ihrer Ansicht
noch die Vertretung des Herrn L. durch die Sozietöt gegen $ 45 Nr. 4
BRAO verstoße. Der Antro gstel ler u nd d er So ch beo rbeiter; Rechtso nwo lt
Schl., teilten der Bevol I möchtigten von Fro u L. m it Sch reiben vom 10. 2.1989
mit, doß die Voroussetzungen des $45 Nr.4 BRAO nicht vorliegen
wü rden. Dos Mo ndot der Sozietöt endeie o m 14. 2.l9\9,weil Herr L. einen
o nderen Rechtsonwolt beouftrogte.
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ous der Sicht des Beklogten zull - Art und Ausmoß der rechtlichen
Risiken des Vorhqbens nicht offenbor,'sie mußten sich ihm nicht ouf-
dröngen. Der Klöger hot den Beklogten zu 1)gerode um Uberprüfung
seines Vorhobens, olso um rechtliche Belehrung gebeten. Donoch
durfte dieser nicht onnehmen, eine Aufklörung über die rechtlichen
Risiken des Vorhobens sei entbehrlich, weil der Klöger sich bereits fesi-
gelegt hobe. Somit hoi der Beklogte zu ll - ousgehend vom Kloge-
vortrog - die erforderliche Umsicht und Sorgfolt oußer ocht gelossen
und die Belehrung des Klögers fohrlössig unterlossen 15276 BGB; vgl.
BGH, Uri.v. 14.1.1975 - Vl ZR 102/74, VersR 1975, 425, 4261.

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es für ein Ver.
schulden des Bekloglen zv l) nicht dorouf on, ob er gegenüber dem
Klöger den Erfolg der vorgeschlogenen gesellschoftsrechtlichen
Lösung zugesichert oder gewöhdeistet hot. Schon dos Unterlossen
der erforderl ichen Aufklö ru n g wö re sch u ld hoft.

3. Noch dem Klogevortrog besteht ouch der Ursochenzusommenhong
zwischen derschuldhoften Pflichverletzung des Beklogtenzu ll und
dem behoupteten Schoden. Donoch hötte der Klögeq, wenn der
Beklogte zu ll ihn über dos Risiko oufgeklört hafie die GmbH nicht
gegründei. Dos entspricht der - eine totsöchliche Vermutung begrün-
denden - Lebenserfohrung, doß derienige, der einen onderen wegen
seiner besonderen Sochkunde um Rqtfrqgt, sich berotungsgemöß ver-
holren höne (BGH, Urt.v. 29.3.1983 - Vl ZR 172/81, NJW 1983, 1665;
Se n ots u rt. v. 30. 1 0. l9B4 - |XZR 6 / 84,V ers R l9B5, 83, 85 u n d v. 26. 9. 1991

- lX ZR 242/90, WM 1991, 1993,19941. Dementsprechend ist für dos
Revisionsverfohren dovon ouszugehen, doß der Klöger von der
Gesellschoftsgründung obgesehen hötfe, wenn der Beklogte zu ll ihn
ouf dos domit verbundene hohe Risiko und die sich dorous ergeben-
den Gefohren und Nochteile hingewiesen hötte.

il.

Do dos Berufungsgericht nicht festgestellt hot, ob der vorsiehend ols
richtig unterstellte, von den Beklogten bestrittene Sochvorirog des
Klögers zufri{It, ist dos Berufungsurteil oufzuheben und die Soche zur
weiteren iotrichterlichen Prüfung on dos Berufungsgericht zurücl<zuver-

weisen (S$ 564, 565 ZPOI; dobei hot der Senot von der Moglichkeit des
$ 565 Abs. I SoIz2 ZPO Gebrouch gemocht. Es wird ouch ein etwoiges
Mitverschulden des Klögers zu prüfen sein (vgl. dozu BGH, Urt. v.

12.3.1986 - lVo ZR 183/B4,WM 1986, 675,677; Senotsurt. v.17.10.1991-
IXZR 255/90, z.Y.b. in BGHZ und v. 19.12.1991 - lX ZR 41/90, z.V. b); in
diesem Rohmen konn die Froge bedeutsom sein, ob die rechtliche
Berotung durch den Beklogten zu 1l oblektiv richtig wor.

zu stellen. Dos gilt vor ollem donn, wenn - wie hier - lediglich bedingier
Vorsotz in Betrocht kommt und der Töter nichi eigensüchtig gehondelt
hot. Zum Vorsotz gehört dobei in iedem Foll, doß sich der Töter ouch der
Pflichtwidrigkeit seines Hondelns bewußt ist (BGHR SIGB 9266 Abs. l,
Vorsotz I m.w. N.l. lm vodiegenden Foll dorf nicht ou0er ocht bleiben, doD

dos dem Angeklogten onvertroute Vermögen in einem Geschöftsbetrieb
bestond und Bedenken sich lediglich ous der finonziellen Situotion der
WerFt und der Kopitolousstottung der GmbH ergoben. Andererseits

stond der für die Werlt durchzuführende Auftrog ouf einer gesicherten

Grundloge. Der Angeklogie wor bemüht, Unsicherheitsfoktoren weit-
gehend ouszuscholten und soh sich in seiner Einschötzung durch die
leitenden Mitorbeiter der Werft bestötigt. Hinzu kommi, doß in einem

Anhörungstermin vor dem Vormundschoftsrichter in Gegenwort des

Testomentsvollstreckers die Durchfuhrborkeit des Auftrogs und die Bestel-

lung der Grundschuld über DM 200.000,- on dem Mündelvermögen zur
Absicherung des Auftrogs erörtert worden wor. Zur Eintrogung der
Grundschuld kom es donn erst, nochdem der Testomentsvollstrecker

zugestimmt hotte.

Unterdiesen Umstönden konn keine Rede dovon sein, doß dos Eingehen

o uf dos An geboi der Werft bereits ein speku lotives Geschöft wo r; wie d ie

Beschwerdeführerin behoupiet. Es ist zu beochten, doß 9266 SIGB wirt-
schoftlich vernünftigen Ausgoben, überhoupt koufmönnischem Unter-

nehmergeisi, nicht hinderlich im Wege steht. Doher ist dos Wognis, dos
ous dem Wirtschoftsleben nicht fortzudenken ist, nicht grundsötzlich

unerloubt (vgl. Hübner in L( 10. Aufl., 9266 SIGB, Anm. B4l. Demgegen-
über liegt ein Risikogeschöft erst donn vor, wenn derTöter noch Art eines

Spielers bewußt und entgegen den Regeln koufmönnischer Sorgfolt eine
... öu0erst gesieigerte Verlustgefohr ouf sich nimmt, nur um eine höchst

zweifel hofte Gewin no ussichi zu erho lten ( BG H G A 1977, 342, 3431. Hier
hotte derAngeklogte iedoch versucht, durch eine sorgföltige Kolkulotion

dos Risiko ouszuscholten, und seine Einschötzung, doß der Auftrog von
der Werft durchous ousgeführt werden konnte, findet zusötzlich eine
Stütze in den Ausführungen des Sochverstöndigen om26.ll. l98l vor dem

Amtsgericht Bremen-Blumenthol. Auf die Entscheidung des Bundes-

g erichtshofs vo m 6. 2. 1979 -l StR 685/Z8 - (o b g ed ru ckt i n N JW 1979,15121

konn sich die Revision nicht berufen, weil hier derAngeklogte die gegen-
wörtige Benochteiligung des Mündelvermögens ols mögliche Folge

seines Hondelns nicht erkonnt hot.'

Dem stimmt der Senot zu.
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lll. Die Revision des Angeklogten ist ebenfolls unbegründet.

Die Verurteilung des Angeklogten hölt der sochlich-rechtlichen Noch-
prüfung Stond.

Zu Recht hot dos Londgerichi ongenommen, doß der Angeklogtg ols
er in seiner Eigenschoft ols Notor die festgestellten 24 Grvndstücks-
koufuertröge beurkundeie, sich der fortgesetzten Unireue noch $ 266
Abs.l SIGB in der Form des Treubruchtotbestondes schuldig gemocht
hot.

Bei der Beurkundung der Grundstückskoufuertröge hotte der Ange-
klogte ols Notor und mithin ols unobhöngiger Tröger eines öffentlichen
Amtes ($l BNotO) und unporteiischer Betreuer der Beteiligten ($14

Abs.l Solz 2 BNotO) die Pflicht, die Vermögensinteressen beider
Vertrogsporteien wohrzunehmen (vgl. schon RGSI 20,166,169; ferner
Seybold/Hornig Bundesnotorordnung 5. Av{J. 1976 $ 14 Rdn. 36 f.).

Diese Vermögensbetreuungspflicht findet ihre Konkretisierung in fol-
gendem' Die Pflichten eines Notors beider Beurkundung eines Rechts-
g eschöftes besch rö n ken sich n icht d o ro uf, den o usd rücklichen Auftro g
zur Beurkundung durchzuführen. Vielmehr muß der Notor qls Betreuer
der Beteiligten diese ouch insoweit belehren, ols er onnehmen muß,
doß die Beteiligten die Bedeutung und Trogweite der zu beurkunden-
den Tötigkeit nicht erkennen. Zwor erstreckt sich die Belehrungspflicht
des Noiors in der Regel nicht ouf die wirtschoftlichen Folgen des zu
beurkundenden Geschöftes. Jedoch besteht eine entsprechende
Belehrungspflicht des Notqrs donn, wenn es nqch den besonderen
Umstönden des Einzelfolles noheliegt, doß eine Schödigung eines
Beteiligten eintreten konn, und der Notor nicht mit Sicherheit onnehmen
konn, dqß sich der Geföhrdete dieser Loge bewußt ist oder dqß er
dieses Risiko ouch bei einer Belehrung ouf sich nehmen würde (st. Rspr:

GR2149,286,293; RG DNotZ1936,194 und 1940,Blr BGH DNotZ1954,
319, 320 f .; BG H Ve rs R l9 63, 671, 67 3 ; BGH BB 1964, 1322 BGll D N otZ
1967,446i BGHZ 58, 343, 348; ebenso dos Schrifftum' Reithmonn
DNotZ 1969,70,74 f .; Mecke Beurkundungsgesetz 1970 E lZ Rdn. 16 f.;

Riedel/Feil Beurkundungsgesetz 1970 glZ Anm. 6 e; Jonsen Beurkun-
dungsgeserzl97l $lZ Rdn. 9; Huhn/von Schuckmonn Beurkundungs-
geseiz 2. Aufl. l9BZ $ lZ Rdn. lZ Polondt/Heinrichs 49. Au{:|. 1990
$ lZ BeurkG Anm.4 b). So log es hier.

Noch den Fesistellungen des Londgerichts koufte die Firmo E KG von
privoten Gru n dstü ckseig entü m ern Gru ndstücke, u m d iese zu bebo uen
und onschließend on noch onzuwerbende Kunden zu verkoufen. Do
die Köuferin nicht über die finonziellen Mittel zum Ankquf der vielen

Der Klöger hot noch seinem Vorbringen die begehrte onwoltliche
Belehrung ouch benötigt. Donoch hot er die Risiken, die sich ous der
Abgrenzung verschiedener Rechtsgebiete und -güter ergeben, nicht
gekonnt und dem Beklogten zu l) ouch keinen Anloß zu einer solchen
Annohme gegeben.

Dem steht nicht entgegen, doß er die Verbote der örztlichen Berufs-

ordnung gekonnt hot. Er konn - gemöß seinem Vorbringen - onge-
nommen hoben, der Beklogie zu l) verfüge über besondere Rechts-

kenntnisse hinsichtlich des geplonten Vorhobens und könne eine

,,gesetzmößige Umgehung" dieser Verbote bewirken. Dieses Vor-
bringen steht der Wertung des Berufungsgerichts, dos Risiko der
Aufdeckung und domit des Scheiterns dieses Versuchs hobe ouf der
Hond gelegen und sei für ledermonn offenbor gewesen, enigegen.
Es entspricht der Lebenserfohrung, doß rechtliche Loien es vielfoch
Rechtskundigen zutrouen, durch geeignete Rechtsgestoltung einem
gesetzlichen Verbot wirksom ouszuweichen. Die Kenntnis der Berufs-

ordnung konn in der Regel nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden
mit einer zuverlössigen rechtlichen Beurteilung der Wirkungen eines

Verstoßes gegen Berufsordnungsverbote. Ein Rechtsgeschoft, dos
gegen ein gesetzliches Verbot verstöDt, ist grundsötzlich, ober nicht
ousnohmslos nichtig ($ 134 BGBI. Nichtigkeit tritt ein, wenn Sinn und
Zweck des Verbotsgesetzes es erfordern (BGHZ 71,358,361;78,263,
265; 85,39,43; 88,240,2421; ein Verstofl gegen bloße Ordnungs-
widrigkeiten loßt dogegen die Gultigkeit des Rechtsgeschöfts unbe-
rührt (BGH753,152,157;88,240,243; Urt.v.23. 4.1968 - VIZR 217/65,
NJW 1968,2286; v.21.4.1972 - V ZR 52/70,WM1972,853, insoweit
nicht obgedruckt in BGHZ 5? ll.

Dos Berufungsgericht führt keine Anholtspunkte dofür on, doß der
rechtsunkundige Klöger in der Loge gewesen ist, die rechtlichen
Grenzen der beobsichtigten Rechtsgestoltung, die zugleich ondere
Rechtsgebiete berührfe, zu übersehen und die sich dorous ergeben-
den Zweifel on der Rechtswirksomkeit des Geschöfts mit den domit
verbundenen Gefohren und Nochteilen zu erkennen. Erst recht hot der
Klöger noch seinem Vorbringen nicht gegenüber dem Beklogten zu 1l

den Eindruck erweckt, ungeochtet einer Rechtsbelehrung werde er
sein Vorhoben ouf ieden Foll durchführen.

2. Die Hilfsbegründung des Berufungsgerichts, noch dem Klogevortrog
sei eine schuldhofte Verletzung einer Hinweispflicht des Beklogten zu
I ) n icht erken n bo r; ist ebenfo I ls rechtsfeh lerhoft. Bei richtiger Würdigung
seines Vorbringens woren für den rechtsunkundigen Klöger - ouch
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schlogen und ihn über mögliche Risiken oufzuklören, domit der Mondont
eine sochgerechte Entscheidung treffen konn; Zweifel und Bedenken,
zu denen die Sochloge Anloß gibt, muß der Anwolt dorlegen und mit

seinem Mondonten erörtern. Er muß seinen Auftroggeber nicht über dos
Vorhondensein,sondern ouch überdos ungeföhre, in etwo obschötzbore
Ausmoß des Risikos unterrichten, weil der Mondoni in der Regel nur
oufgrund einer Einschötzung guch des Risikoumfongs über sein weiteres
Vo rg e h e n e ntsc h eid en ko n n ßGAZ 89, 17 B, 182 ; 97, 372, 376 ; Sen otsu rt. v.

22. 10. 19 87 - lXZRl7 5 / 86, N J W I 98 B, 5 63, 5 66 ; v.l 0. 3. I 98 B - lXZRl?A / 87,

NJW l9BB, 2ll3r v. 28.6.1990 - lX ZR 209 /89, V/M ]990 , 1917, 1920; v.

16.5.1991 - lX ZR 131/90, NJ\lt 1991, 2O79L Eine solche Betehrung konn
qllenfolls dqnn entbehrlich sein, wenn der Rechtsonwqlt erkennt, doß der
Mondont die Risiken des Geschöfts oder der beobsichtigten rechtlichen
Gestoltung kennt und er diese ouch bei einer Belehrung ouf sich nehmen
würde (BGH, Urt.v. 

,l,l.1.1977 
- Vl ZR 261/75, NJW 1977,2073,20741.

Der Klöger hot noch seinem Vorbringen umfossenden und erschöpfen-
den Rechtsrotdes Beklogten zu l) gesuchtfürdie beobsichtigte Gründung
einer GmbH. ln seinem Schreiben vom 15. 3.1986 hot er den Beklogten zu

l) um Uberprüfung seines Vorhobens gebeten. lm Rohmen des Berotungs-
vertroges mußte der Beklogte zu l) den rechtsunkundigen Klöger ouf dos
sich oufdröngende, hohe Risiko hinweisen, doß die geplonte Gesell-
schoftsgründung rechtliche Zweifelsfrogen oufwod die zu Verfohren
gegen den Klöger und onderen Nochteilen führen konnten.

Ein niedergelossenerArzt dort im Rohmen eines lnstituts gewerblich tetig
sein, soweit die Anforderungen, die zur Regelung der Berufsousübung
lArl.l2 Abs. I GG) zulössigerweise oufgestellt sind, nicht beeiniröchtigt
werden (vgl BVerfGE71,162,172 u.71,183,195; BGH, Urt.v.26.4.198q -
l7Rl72/87, NJW 1989,23241. Schon diese Einschrönkung gob hierAnloß
zv Zw eil eln u n d Bed e n ke n, wei I d o s Vo rh o be n g eg e n die B e rufso rd n u n g s -

verbote der Einrichtung einer Zweitproxis und der Werbung verstoßen
konnte, so doß der Klöger mit einem berufsgerichtlichen Verfohren und
einer lnonspruchnohme wegen unlouteren Wettbewerbs ($ I UWG; vgl.
BGHZ2B,54,60; Urt.v. 23.5.]985 - I ZR 3ll83, GRUR 1986, Bl m.w.N.;
Boumboch/Hefermehl, Wettbewerbsrecht 16. Aufl. UWG 5 I Rdnr. 6731+.1

rechnen mußte. Es log ouch die Froge nohe, ob die Ausübung der Heil-
kunde überhoupt ein gesetzlich zulössiger Zweck der geplonten GmbH
sein konnte {$ I GmbHG, S 134 BGB). Nur bei einer vollstöndigen,
eingehenden Unterrichtung über Art und Ausmoß der sich ous der
unsicheren Rechtsloge ergebenden hohen Risiken konnte der Klöger
ohne Rechisirrtum eine eigenveroniwortliche, sochgerechte Entschei-

dung über sein Vorhoben follen.

Grundstücke verfügte, wurde in den Grundstückskoufuertrögen eine

Regelung getroffen, wonoch der Grundstücksverköuferzunöchst ollenfclls
eine Anzohlung ouf den Koufpreis und erst bei Weiterveröußerung des

Grundstücks in beboutem Zustond den Restkoufpreis erhqlten sollte.

Dementsprechend wurde om Ende der umfongreichen Vereinborungen
zur Zohlvng des Restkoufpreises folgende Klousel in die Koufuertröge

o ufgenom men :,,Die Kö uferin ist berechtigt, o nstelle des Restko ufpreises

eine Bonkbürgschoft in gleicher Höhe bei einem Notor zu hinterlegen,
die dem Verköufer noch Umschreibung des Eigentums übergeben wird
und die der Köuferin Zvg um Zug gegen Zohlung des Resikoufpreises

binnen zehn Togen noch Weiterveröußerung der geplonten Koufeigen-

heime zurückzugeben isl'.'

ln ollen Föllen beontrogien und bewilligten die Verköufer im Vertrog die
Eintrogung von Auflossungsvormerkungen zugunsten der KG. Ferner

erteilten sie Vollmochten zur Erklörung der Auflossung und zum Vollzug

des Grundstückskoufuertroges durch den Angeklogten. Diese Vertrogs-
konstruktion wich, wie dos Londgericht zuireffend onnimmt, in der
Sicherung des wechselseitigen Leistungsoustousches mqssiv von der
üblichen Gestoltung von Grundstückskoufuertrögen ob. Die Zohlung des

Restkoufpreises wurde de focto hinousgeschoben bis zur künftigen Weiter-
veröußerung des inzwischen bebouten ieweiligen Gruncistücks. 5ömtiiche
bis dohin bestehenden Risiken einschließlich der etwoigen vorsötzlichen

Vereitelung des Bedingungseintritts durch die Köuferin trugen die wirt-
schoft lich u nerfo h renen Verkö ufer. Gleichwohl erteilte der An geklogte die
gebotene Belehrung nicht. Dies führte zu dem vom Londgericht festge-

stellten Nochteil für die Verköufer.

Die Einzelbeonstondungen der Revision zur subiektiven Toiseite gehen

fehl. Dos Londgericht hoi den Vorsotz des Angeklogten, dobei ouch den

Geso mtvo rsotz rechtsfeh I erf rei festg estel lt u n d beg rü n d ei.

Auch der Strofousspruch ist frei von Rechtsfehlern. Die erhebliche Douer
des Strofuerfohrens hot dos Londgericht - entgegen der Ansicht der
Revision - rechtsfehlerfrei strofmildernd berücksichtigt.

Die Entscheidung entspricht dem Antrog des Generolbundesonwolts.
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Abtretung

- Abtretu n gsverbot, Zweckbind u ng,

S 399 BGB

- d. Steuererstottungsonspruchs
: Belehrungsp{licht d. Stb

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hoftungsbegrenzung, grobe Fohrlössigkeit

- Rechtswohlklousel

Amtspflichverletzung d. FA

- Abweichen v. Steuerrichtlinien

- Prüfung d. eingereichten Belege

Anwoltsnolor

- Sozietöt
: Unporteilichkeit

Arglisteinwond

- gegenüber Veriöhrungseinrede

,Auslalnftsverlrog

- stillschweigender Abschluß
: Bilonz, Stotus

Bonkhoftung

- Prüf u n gspf licht, WP-Testot

Belehrungspflicht d. RA

- fehlende Beleh rungsbedurftlgkeit
: Kenntnis der Berufsordnung
: gesetzliches Verboi

- beschrönkte Erbenhoftung

Belehrungspflicht d. StbMp
- Abtretung Steuererstottungsonspruch

- Befreiungsiotbestond
: vor 15 Johren

Berufsverbol

- Berufsh oftpf lichtversicheru n g

- Schuldnerverzeichnis

-dStB

Betrug

- Gebührenüberhebung, S 352 SIGB

Beweislost

- u nterlossene Aufklörung/Belehrung
: Beweisvermutung

- f. Mondoisumfong

Bilonzerstellung

- Aussogekroft d. Bilonz

- Dritihoftung

- Testot

Buchführungsouftrog

- verspöteie Erstellung

Bundesverfqssungsgerichl

- Anwoltspflichten

Dienstverlrog

- Steuerberotungsverirog

Dritthoftung

- Verschulden b. Vertrogsverho ndlungen

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritfer
: obi. lnteressenloge
: Testot

- vertrogsöhnl. Vertrouenshoftung

Ehescheidung

- Porteiverrot d. RA

- Unporteilichkeii d. Notors

Erbenhoftung, beschrönhe

- Belehrungsp{licht d. RA

Feststellungsldoge

- negotive -
- nichtiger Gesellschofterbeschluß

Freislellungsonspruch

- Einwendungen i. Zohlungsprozeß

- Veriöhrung

Fristenkonlrolle

- Telefox
: Funkiionsföhigkeit

- Uberwochung durch Mondonten

Verdeche Gewinnousschüttung

- Wettbewerbsverbof
: Ubergongsregelung

GmbH

- Joh resobschlu0, Hondelsregisier

- Löschung im HR

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. RA

- Betrug, Untreue

- Gebührenüberhebung, S 352 StgB

Honororonspruch d. Stb

- Anderung der Rechnung

- Einforderborkeit, 5 9 StbGebV
: Gebü h renvorsch riften

: Gegenslondswert

: Klogborkeii
: Zeiigebühr

- Folligkeit, $ Z StbGebV
: Betriebsprüfung

- Gebührenrohmen, $ 1l StbGebV
: Mittelgebi.ihr

- Zohlung e. Teilbetroges

92,54
92,54

92,121

92,58

92,77

92,2,
|4
92,25

92,46

92,8

92,114

92,77

92,22

92,135
92,130,
131,132

92,105

92,58
92,2

92,10
92,8
92,8

92,24

92,63

92, t8

92,9
92,8
92,17

92,127
92,121

92,58

92,41
92,59

92,109

92,
92,

92,95,
r0l

92,95,
r0r

92,101
92,101

92,44

92,89
92,95

o) Der Klöger hot unter Beweisontritt behouptet: Der Beklogte zu l) hobe
in einem Vortrog ouf einem Arztekongreß dorouf hingewiesen, doß
legol eine örztliche Zweitproxis eingerichtet und dos örztliche Werbe-
verbot umgongen werden könnten. Er - der Klöger - hobe in K. ein

lnstitut gründen wollen, um für Frischzellentheropie genügend Potien-

ten zu gewinnen. Er hobe gemöD seinem Schreiben vom 15.3.1986
den Beklogten zu l) mit der rechtlichen Berotung und dem Entwur{
der notwendigen Vertröge beouftrogt. Zur Umgehung der Berufs-

ordnungsverboie hobe der Beklogte zu l) ihm vorgeschlogen, eine
GmbH mii Sirohmönnern ols Geschöftsführern zu gründen und einen
Vertrog über die örztliche Behondlung der Kunden der GmbH obzu-
schließen. Der Beklogie zu l) hobe ihn nicht ouf dos domitverbundene
große Risiko hingewiesen; er hobe ihm nicht gesogt, doß die Vertröge
ouch onders ousgelegt und deswegen von Gerichten, der Gesund-
heitsoufsicht und der Arztekommer Einwönde erhoben werden
könnten.

Der Beklogtezu ll hobevielmehrerklört, er hobe einen Weg gefunden,
wie mon ohne Verstoß gegen dos Werbeverbot für Arzte und ihre
Residenz- und Prösenzpflicht Potienien werben und gewinnen könne.
Zu diesem Zwecke sei entsprechend den Vorschlögen und Vertrogs-
entwürfen des Beklogten zu 1) vorgegongen worden. Die Vertröge
hötten lediglich dozu gedient, entsprechend dem Rot und den
Vorschlögen des Beklogten zu ll einen Sochverholt kunstlich zu schof-
fen, der ihm - dem Klöger - die Tötigkeit in einer Zweiiproxis ohne
Verletzung der öztlichen Berufsordnung ermöglichte. Die Beklogten
hötten immer wieder versichert, in diesem Bereich seien sie Experten

und verfügten über besondere Kenntnisse. Wenn der Beklogte zu l)
ihn über dos Risiko oufgeklört höfie, hötte er - der Klöger - die GmbH
nicht gegründet.

b) Do noch ist d ie Verletzu ng einer vertrog lichen H inweis- und Berotu n gs-
pflicht durch den Beklogten zu 1) schlüssig dorgelegt.

Noch fester Rechtsprechung des Bundesgerichtsho{s ist der um eine
Berotung ersuchte Rechtsonwolt zu einer umfossenden und erschöp-
fenden Belehrung seines Auftroggebers verpflichtet, sofern dieser nicht
eindeutig zu erkennen gibt, do0 er des Roies nur in einer bestimmten
Richtung bedorf. DerAnwolt muß den ihm vorgetrogenen Sochverholt
doroufhin prüfen, ob er geeignet ist, den vom Auftroggeber ersfrebten
Erfol g herbeizuf ü h ren. Er hot dem Mondonten dieienigen Schritte onzu-
rqten, die zu dem erstrebten Ziel führen können, und Nochteile für den
Auftroggeberzu verhindern, soweit solche voroussehbor und vermeid-
bqr sind. Dozu hot er dem Auftroggeber den sichersten Weg vorzu-

92,28
92,88

92,85
92, 85

92,115
92,115
92,58

r0B

r0B

92,2,114

92,105
92,105

92,91

140

92,95
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- StbGebV

Kopitolonlogebetrug

- Schutzgesetz,S823 Abs.2 BGB

Kousolitöt

- Berotungsfehler/fehlende Mo ndonteninfo

Konkursverwolter Hoftung d. -
- Hilfskröfte gegen Entgelt

- lnteressenkollision

- Steuerhoftung

Lohnsteuererstotlung

- Finonzierung d. Kreditinstituie
: Mifwirkung d. Loh nsteuerhilfevereins

Lohnsteuerhilfeverein

- Mitwirkung b. d. Vorfinonzierung
d. Lohnsteuer

Miverschulden

- Fristüberwochung

- richtige lnformotionen on StB

: durch Dritte

- Steuererklörung

Niederlossungsfreiheit

- gegenseitige Anerken nung

Notor
- Ehevertrog
: Unporteilichkeit

- Unporteilichkeit
: Sozietöt

- Vermänensvormrrnd'-"-9__
: Mündelgrundstück

Porleiverrot, $ 356 SIGB

- Scheidungsverfohren

Proxisveröußerung

- Gegenstond d. -
- Hoftung f. Altberoter

Prospehhoftung

- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Gutochters

- Rechtswohlklousel

- Schoden
: Befreiung v. Vertrog

- Veriöhrung
:5 68 StBerG

Rechtsonwqlt

- Niederlossungs{reiheit

- Wohrheitspflichi
: d. Strofuerteidigers

- Zulossung
: Verbondstötigkeit
: AG-Vorstond

Rechtsberotung / Rechtsbesorgung

- Erschließungsbeitröge

- Steuerberoter
: Ersch ließungsbeitröge

- d. Wohnungsverwolters IWEGI

Rechtsmitteloufirog

- ohne Auftrogsbestöiigung

Rechtswohlklousel

- Prospekthoftung

Schoden

- Kopitolonloge
: Rückobwicklung

Schuldverzeichnis

- d. StB

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- Johresobschlu0

Sozietöl

- Anwolisnotor
: Unporteilichkeit d. Notors

Stondesrecht

- Beru{shoftpf I ichiversicherun gssch utz

- Berufsverbot

Sleuerberotungsgesetz

- c4,z+.5'
: unmittelborer Zusommenhong

_6Ä
: Steuerberechnun g, Wirtschofts-

berotungs{irmo

- S 33, Hilfeleistung in Steuersochen
: Rechenzentrum

-c57
: Werbeverbot, Anwo ltssuchservice

Steuererklörung

- lnformoiionen d. Mondonten
: fristgerechte -

- Steuerbef reiu n gstotbesto nd

Steuergestohungsberotung

- Mondotsumfong

- Wirtschoftsberotung

Steuerhoftung

- d. Konkursverwolters

Strofuereitelung, $ 258 SIGB

- d. Strofuerteidigers

Slrofzumessung

- Berufsverbot

Telefox

- Funktionsföhigkeit b. Justizbehörde

Testot ls. Bestötigungsvermerk)

- Beweiskroft

- Prüfungspflicht d. Bonk

Treuhönder

- Abtretung d. Einlogeonsprüche

50.000 DM, teilweise treuhönderisch für den Klöger. Der Klöger wor für
die GmbH tötig oufgrund einervom Beklogten zu l)ersireckie sich ouch
ouf die Werbung der GmbH. Die Beklogten erhielten von dieser ein

Honoror.

lm Johre lgBZ leitete die Arztekommer N. gegen den Klöger ein berufs-
gerichtliches Verfohren ein. AuDerdem verklogte die Aztekommer den
Klöger ouf Unterlossung unlouieren Wettbewerbs; nochdem dos Lond-
gericht der Kloge stottgegeben hotte, gob der Klöger eine strofbewehrte
Unterwerfungserklörung ob. Die GmbH stellte im Johre l9BB ihre Tötigkeit

ein.

Aus den Gründen:

t.

L Dos Berufungsgerichtistvon einem Berotungsverirog der Porieien ous-
gegongen, hot iedoch eine PflichVerletzung des Beklogien zu llver-
neint. Es hot ousgeführt' Ausgehend vom unstreitigen Vorbringen und
insbesondere dem Klogevortrog hobe eine besondere Hinweis- und

Berotungspflicht des Beklogten zu l) bezüglich der Prozeßrisiken nicht

bestonden. Schon noch dem Vorbringen des Klögers hobe dos Risiko

der vom Klöger gewollten und vom Beklogten zu 1l vorgeschlogenen
g esel lschoftsrechtl ichen Konstru ktion, m it der d ie sto ndesrechtlichen

Vorschriften hötten umgongen werden sollen, offen zutoge gelegen
und sei dem Klöger und dem Beklogten zu ll bekonni gewesen. Des-

wegen hobe es eines besonderen Hinweises ouf diese Risiken durch

den Bekloglen zu l) nicht bedurft. Noch dem Klogevortrog sei es

olleiniges Ziel des Klögers gewesen, seinen Potientenkreis überseinen
Proxisbereich h i no us zu erweitern. Die vom Beklo gten zu I l entworfenen
und vorgeschlogenen Vertröge hötten lediglich dozu dienen sollen,

einen Sochverholt kunstlich zu schoffen, der dem Klöger die Totigkeit

in einer Zweitproxis ermöglichte. Der Klöger hobe mit diesem

Vorhoben bewußt die gesetzlichen Regeln des örztlichen Stondes-

rechis umgehen wollen. Dos Risiko derAufdeckung dieser Umgehung
und domit des Scheiierns des Umgehungsversuchs sei offenbor ge-

wesen. Die Behouptung des Klögers, er hobe stets on eine legole
Umgehung der berufsrechtlichen Verbote gegloubt, sei eine unsub-

sto ntiierte Schutzbeho u ptung.

Diese Ausführungen holten der rechtlichen Nochprüfung nicht stond.
Dos BerufungsgerichthotdosVorbringen des Klögers,von dem es ous-
gegongen ist und dos im Revisionsverfohren ols richtig zu unterstellen
ist, nichi sochgerechi gewürdigt und deswegen die notwendigen tot-
richterlichen Feststellungen unterlossen ($ 286 ZPOI.
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- Aufklörungspf lichten

- Hoftungsbesch rö nku ng
: grobe Fohrlössigkeit

- Untreue, g 266 SiGB

- Vermögensbetreuungspflicht

- Vollmocht, Umfong d. -
Untreue, $ 266 SIGB

- Gebührenriberhebung, $ 352 SIGB

- Treuhönder

- Vermögensvormund
: Mündelgrundstück

Veriöhrung, $68 StBerG, $51o WPO
- Prospekthoftung

Veriöhrung, $51 BRAO

- Belehrungspflicht ü. Fehler

u. Veriöh run gsvorsch rift, Sekundöronspruch
: Anloß zur Belehrung
: Regreßmondot on Kollegen
: Unken ntnis über Verjöh rungsvorsch rifi

- Veriöhrungsbeginn
: Mondotsende, $ 51 2. Alt. BRAO

Mondoisende, kein Schoden

- Veriöhrungshemmung
: Verhondlung, $ 852 BGB, 3 PfIVG

Verschwiegenheit

- gegenüber Miterben

Versicherungsschutz

- Berufshoftpflicht
: Prömienzohlung

- Serienschoden
: fehlerhofte Prospektprüf ung

Vollmocht

- d. Treuhönders, Umfong

Wohrheitspflicht

- d. Strofuerieidigers

Werbeverbot

- Anwo lts-Suchservice/lnfod iensi

- f. Rechtsonwölte

- Strofuerteidiger

- Werbung

Wirtschoftsberotung

- Mondotsumfong

BGH v. 1.12.1988 - lX ZR 61188
: NJW 198? 303
:wM 1989,114

BGH v.19.2.1990 - AnwSr tR) l1l89

BGH v. 12.6.1990 - 5 SrR 268 - 89

BGH v. 5.12.1990 - 3 StR 214190

BGH v. 24.1.1991- lX ZR 250/89
: WM 1991,420
: WuB Vl B $ 6 KO l.9l {Sundermonn)

BGH v.13.2.1991- lll SiR 13/91

BGH v. 25.3.1991 - AnwZlBl2/91
: BRAK-Mitt.1991,226

BGH v. 23.4.1991- I StR 234190
: RPKU 1.124/91

}GH v. 27. 5.1991 - AnwZ lBl 4/91
: BRAK-Mitt.l99l,224

BGH v. 10. 6. 1991 - ll ZR 247/90
: RPK U 1.077/91

BGH v.19.6.1991- 2 StR 357/90

BGH v. 20.6.1991 - Vll ZBIB/90

BGH v. iI.7.1991- lX ZR 180/90
:WM 1991,1812

BGH v. 26.9.1991 - \XZR242/90
:WM 1991,1992

BGH v. 26.9.1991- V ll ZR 376/89
: BAUR 1991,796

BGH v. 26.9.1991- \XZR242/90
: MDR 1991,1095
:WM 1991,1993

BGH v. 2. i0.1991 - lV ZR 6B/91
:WM 1991,2080
:ZiP 1991,1629

BGH v. 10.10.1991 - lX ZR 38/91

BGH v. lZ 10.l99l - lXZR255/90

BGH v. 21.10.1991 - ll ZR 204 /90

BGH v. 21. 10. 1991 - ll ZR 221/90

BGH v. 14.li.l99l - lX ZR 3l/91

BGH v. 9.12.1991- NoIZ26/90

BGH v. 6.2.1992 - |XZR95/91

BVerfG v. 8. 7.1991 - 2 BvR 731 /91

OLG Düsseldorf v. lO. B.1988 - StO l/88

OLG Düsseldorf v. ll.10.1990

-18U 62/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 31.10.1990

- 18 U 109/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 15.11.1990

- rB u 100/90

OLG Düsseldo rt v. 6.12.1990

-18 U 126/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 10. 12.1990 - I WS 1096/90

OLG Düsseldorf v. 31.10.1991 - 13 U 100/91

OLG Fronkfurt v.23.5.1991- 6W 4l/91rkr.
: DSIR 1991,1201

92,114

92,2
92,58
92,58
92,114

92,105
92,58

92,136

92,29

92:,127

92,88

92,58

92,88

92,58

92,44,
r3r

e476

92, s8

92,58

92,29

92,28,
58

i

92,41

92,28

92,59

92,85

92,88

92,71

92,121

92,115

92,25

92,132

92,10]|

92,89

92,96

92,91

92,128

92,45

92,28

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe 5192

Belehrungspflicht des Rechtsonwqlts
- Belehru n gsbed ü rftig keit ?

- Vertrogsgestoltung
(BGH, Urt.v. 6.2.1992 - lX ZR 95191)

92,46
92,71
92,71

Leitsotz:

Ein Rechtsonwolt, dei'on einer Vertrogsgestoltung zur Vermeidung eines
gesetzlichen Verbots mitwirkt, muß seinen Auftroggeber ouf rechiliche
Zweifel und Gefohren, die sich ous der vorgeschlogenen Gestoltung
ergeben, ouch donn hinweisen, wenn diesem dos Verbot ols solches
bekonnt ist.

Leitsötze (d.Verf.)'

Die Kenntnis der Berufsordnung der Arzleist nicht gleichzusetzen mit der
Kenntnis der zivilrechtlichen Risiken von Verstöflen gegen dos Verbot von
Zweitproxen und der Werbung.

Eine Aufklö ru ng/Beleh rung ist entbeh rlich, wen n der Mo ndo nt d ie Risiken

des Geschöfts oderder beobsichtigten rechtlichen Gestoltung kennt und
er diese ouch bei einer Belehrung ouf sich nehmen würde.

Totbestond:

Der Klöger; niedergelossener Arzt in E., nimmt die beklogten, in einer
Sozietöt verbundenen Rechtsonwölte ouf Schodenersotz wegen fehler-
hofter Berotung durch den Bekloglenzul) in Anspruch.

lm Johre 1986 beobsichiigte der Klögel eine GmbH zu gründen, die in K.

bio-medizinische Regenerotion betreiben sollte und in der er selbst tötig
werden wollte. Er bot den Beklogten zu l) um eine Uberprüfung seines
Vorhobens. Dieser entworf einen Gesellschoftsvertrog und ondere,
mit der vorgesehenen Gesellschoftsgründung zusommenhöngende
Vertröge. Dem Klöger und dem Beklogten zu l) wor domols bekonnt, doß
die Berufsordnung fur die Nordrheinischen Arzle die Einrichtung einer
Zweifproxis und Werbung uniersogt. Gemöß dem Vertrogsentwur{ des
Beklogten zu ll wurde die Firmo B,Gesellschoftfur medizinisch-biologische
Regenerotion und Gesundheiisprophyloxe mbH in K. (forton, GmbHl
errichtet. Die Ehefrou des Klögers wurde Geschöftsführerin der GmbH;
sie übernohm die überwiegende Einloge ouf dos Stommkopitol von
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: srB ]99],400

OLG Homm v.7.6.1989 -25U168/88

OLG Korlsruhe v.20.12.1990 - 2 Ws 265/89

OLG Korlsruhe v. 5. 6.1991 - 1U 270/90

OLG Korlsruhe v. 16.10.1991 - I U 5/91

OLG Köln v. 9.3.1989 - 5 U lll/88

OLG Köln v. 23.1.1991 - 2U 56/90 n.rkr.
: RPK U 1.075/91

OLG München v. lZ 5.1991 - 2l U 4529/90
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Gl Leitsötze

Treuhönderhoftung / Bouherrenmodell /Aufklörungspflichten

Wird in einem Prospekt für ein Bquherrenmodell mii dem Einverstöndnis der Treuhönder
in seiner die Anlegerinteressen wohrenden Funktion besonders herousgestellt, treffen
ihn weitgehende Prospekthoftungs-, Nochforschungs- und Aufklörungspflichten wie bei-
spielsweise über,

- die Totsoche des Wechsels des Mietgoronten
- die Verflechtung der Funktionströger

- die Totsoche, doß der in der Wirtschoftlichkeitsberechnung zugrundegelegie Steuer-
sotz {hier' 58 0/o) ouf den Anleger nicht zutrifft

- die totsöchlich erwirtschoftete Miete
- die Nichtberücksichtigung des Disogios in der Wirtschqftlichkeitsberechnung

Eine Hoftungsbeschrönkung ouf grobe Fohrlössigkeit verstö0t in diesem Foll gegen
$ 9 Abs. 2 AGBG, do sie die Erreichung des Vertrogszwecks geföhrdet.

{OLG Köln, Urt.v. 23.l. l99l - 2 U 56/90 n. rkr., RPK U 1.075/911

Treuhönder/ Umfong der Vollmocht

Eine Vollmocht, die den Treuhönder im Bouherrenmodell ermöchtigt, den Bouherren

,,unter Genehmigung olles bereits Gehondelten . . . uneingeschrönkt in ollen Angelegen-
heiten der Abwicklung . .'.' zu vertreien, ist ols ,,uneingeschrönkte Vollmo chf' zu quolifi-
zieren. Eine Einschrönkung cler Voiimocirt dohingehencj, doß der Treuhönder cien Bou-
herren lediglich im Rohmen des kolkulierten Gesomtoufwondes und nichtgesomtschuld-
nerisch verpf lichten durfte, entfo ltei ousschließl ich lnnenwirkung.
(LG München l, Uri.v. 23.4.1991 - 8 0 20696/901

Prüfungspflichten der Bonk / Wirtschoftsprüfertestot

Eine Bonk, die DM-Anleihen eines oustrolischen Unternehmens on einen privoten
Anleger verkouft, ist zur Nochforschung und Aufklörung über die wirtschoftliche Loge
des Ermittelten nicht verpflichtet, wenn dos Unternehmen von einer ongesehenen Wirt-
schoftsprüfungsgesellschoft geprüft wurdg die ihrerseits einen uneingeschrönkten
Bestötig un gsvermerk erteilt hot.
(AG Honnover; Urt.v. 27.8.1991- 506 C 4532/91- RPK U 1.145/921

Rechtsonwolt / Niederlossungsfreiheit / Zulossung /gegenseitige Anerkennung

Artikel 52 EWG-Vertrog ist dohin ouszulegen, doD die Behörden eines Mitgliedstoots,
bei denen ein Gemeinschoftsongehöriger die Zulossung zum Anwohsberuf beontrogt,
der bereits in seinem Herkunftslond ols Rechisonwolt zugelossen und im erstgenonnten
Mitgliedstoot ols Rechtsbeistond tötig isi, prüfen müssen, inwieweit die Kenntnisse und
Föhigkeiten, die durch dos von dem Betroffenen in seinem Herkunftslond erworbene
Diplom bescheinigt werden, den nqch dem Recht des Aufnqhmestoots vorgeschriebe-
nen Kenntnissen und Föhigkeiten entsprechen; entsprechen diese Diplome einonder nur
teilweise, so können die betreffenden notionolen Behörden von dem Antrogsteller den
Nochweis verlongen, do{J er die fehlenden Kenntnisse und Fahigkeiten erworben hot.

{EuGH, Ur1.v.7.5.1991- Rs. C-340/89-RIW RIW 1991,9461

OVG Nord rhein-Westfolen v. 27. 6.1991 -
3 B lB5B/90 rkr
: stB 1991,402

KG Berlin v.19.12.1990 - 24 U 5932/90
: RPK U 1.070/91

LG Arnsberg v. 20. 6.1991 - 9 I 2/91

LG Homburg v. 31.5.l99l - 302 O ll3/90
: RPK U 1.065/91

LG Honnover v. 24.1.1991 - 19 O 414/90
: SIBK KöIN - MBI I99I, B

LG Korlsruhe v. 7.3. 1990 - 3 O 339/89

LG München I v. 23. 4.1991 - B 0 20696/90

LG München v. 18.12.1991 - 4 0 ll 723/91,

n. rkr.

EGH Hessen v.28.2.1991 - 1 EGH 2/90
: EW|R S 43 BRAO 3/91,461 Rins

BdF Schreiben v. 4.2.1992

-w87-52742-6/92

AG Honnover v.27.8.1991- 506 C 4532/91
: RPK U 1.145/92

EuGH v. 7.5.1991- Rs. C-340/89
: RIW 1991,946
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Gl Leitsötze

Belehrungspflicht des Rechtsonwoltes
- Belehrungsbed ürftig keit?

- Vertrogsgestoltung
(BGH, Urt v. 6.2.1992 - lKzRgs/gll

Unporteilichkeif des rAnwoltsnotors
- Beurkundung des Eheverlroges

- Scheidungsmondot
- Sozietöt
(BGH, Beschl. v. 9.12.1991 - NotZ 26 /901

Grenzen des Werbeverbots
{BGH, Urt.v.19.2.1990 - AnwSt tRl lll891

Porteiverrot durch Rechtsonwolt
- Scheidungsverfohren
(BGH, Beschl. v.13.2.1991- lll StR l3l?ll

Ausschließung des Strofuerteidigers
- versuchte Strofuereitel u n g

- Wohrheitspflicht
IOLG Düsseldorf, Beschl.v.10.12.1990 - lWs 1096/901

Strofzumessu n g beim Steuerberoter
- Berufsverbot
(BGH, Beschl.v.5.12.1990 - 3 StR 214ß01

Strofzumessung beim Steuerberoter
- Untersogung der Berufsousübung
(BGH, Beschl.v.19.6.1991- 2 StR 357P01

Ausschließung ous dem Berufsstond
- Schuldnerverzeichnis
- keine Versicherungsprö mie

- wirtschoftliche U nobhö ng ig keit
(OLG Düsseldo4 Urt.v. 10.8.1988 - SIO l/881

Strof rechtliches Risiko des N oto rs / Vermö g ensvormu n d
(BGH, Urr.v. 12.6.1990 - 5 StR 268 - 891

114

ll5

121

123

127

128

r30

l3l

132

I.J .J

@ Gerling-Konzern
Vertriebs-Aktien g esel lsch oft
Abteilung Presse und lnformotion
Gereonshof,5000 Köln I
Telefon' 102 2ll 144 -72 98
Telefox, ,r02 

211 144 - 51 27

Verontwortlich ftir den lnholt,
Rechtsonwolt Dr. Jürgen Gröfg
Focho nwolt für Steuerrecht

Nochdruck nur mit vorheriger
schriftlicher Zustim mu ng.

136


